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ln memoriam 

ln memoriam Christian Broda 
Ein großer Freund und Förderar des Sachverständigenwesens 
ist von uns gegangen. Wie keiner vor ihm wußte er um die 
Bedeutung des allgemein beeideten gerichtlichen Sachver­
ständigen und verstand es mit der ihm eigenen außerordentli­

chen Tatkraft, die einmal als richtig erkannten Ideen zu realisie­

ren. Er hat die Bedeutung des Sachverständigenwesens 
immer wieder betont. Anläßlich des von ihm gehaltenen Fest­
vortrages im Rahmen des vom Hauptverband der allgemein 
beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs im 
Frühjahr 1981 durchgeführten Internationalen Sachverständi­

genkongresses führte er aus: "Je länger ich rechtsberuflich 
tätig bin und je länger ich eigene Verantwortung für das Funk­

tionieren der Rechtspffege in unserem Land trage, desto grö­
ßer wird meine Überzeugung von der Funktion des Sachver­

ständigen in der Rechtspflege und vom Maß der Verantwor­
tung, das die moderne Gesellschaft dem Sachverständigen 

überträgt. Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der 

Justiz und den Sachverständigen kann daher gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden, sie ist unser allerernster Aufmerk­
samkeit wert!'' 

Wer Christian Broda kannte und die Entwicklung des Sachver­

ständigenwesens beobachtete, weiß, daß er dies nicht nur 

sagte, sondern auch mit höchster Energie in die Wirklichkeit 

umsetzte. Ohne ihn wäre das Zustandekommen des Gebüh­

renanspruchsgesetzes und des Sachverständigengesetzes, 
beide 1975, Utopie geblieben. Als in der zu Ende gehenden 
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Legislaturperiode die Termine im Justizausschuß knapp wur­

den und es mehr als fraglich war, ob die beiden Regierungsvor­
lagen noch behandelt würden, war es Broda, der frühmorgens, 

fast zu nachtschlafender Zeit, den Präsidenten des Hauptver­

bandes der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständi­

gen Österreichs, Baurat Splett, anrief und fragte, ob dieser 
sofort mit ihm ins Parlament gehen und dort beim Vorsitzenden 

des Justizausschusses vorsteflig werden könne, damit noch 

ein Ausschußtermin möglich gemacht würde. Broda und Splett 
gingen hin und sie erreichten ihr Ziel! Immerhin brachte das 

Sachverständigengesetz erstmals eine einheitliche, moderne 
und zweckmäßige Regelung des gerichtlichen Sachverständi­

genwesens (Fasching, Lehr- und Handbuch des Zivilprozeß­
rechts, Rz 999). Christfan Broda gab sich aberdamit noch nicht 

zufrieden, stellte vielmehr in der genannten Festansprache 

1981 die Aljfnahme von Gesprächen zur Weiterentwicklung 
des Rechtes der Sachverständigen in Aussicht, weil es in einer 

dynamischen Gesellschaft auch keinen Stillstand im Sachver­
ständigenrecht geben könne. An der Verwirklichung dieser 

Absicht hat ihn in der Folge nurdie Beendigung seiner Tätigkeit 

als Bundesminister für Justiz gehindert. Er wußte wie kein 
anderer um die Bedeutung des Sachverständigenwesens und 

realisierte mit der ihm eigenen ungeheuren Dynamik die einmal 

als richtig erkannte Idee. Die Sachverständigen Österreichs 
wissen, was sie Christfan Broda verdanken. Sie werden ihn nie 

vergessen. Jäger 
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Wir gratulieren 
Architekt Baurat h. c. Oipl.·lng. Frledrlch Rollwagen wird 65 

Bereits längere Zeit vor der am 17. Oktober 1981 in lnnsbruck stattge­

fundenen Delegiertenversammlung wurde uns Herr Baurat h. c. Dipl.­
lng. Friedrich Rollwagen als zukünftiger Präsident vorgestellt, nach­

dem unser sehr hochverehrter Herr Präsident Baurat h. c. Dipl.-lng. 
Leo Splett aus persönlichen Gründen seine Präsidentschaft zurückle­

gen wollte. 
Anläßtich der Delegiertenversammlung am 17. Oktober 1981 in lnns­
bruck wurde der Präsidentschaftswechsel vollzogen, zu einem Zeit­

punkt, in welchem Herr Baurat h. c. Dipl.-tng. Friedrich Rollwagen elf 
Jahre Präsident der Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland war. 

"Es ist für mich eine große Ehre und auch eine große Verpflichtung, 
daß Sie mir dieses Amt übertragen haben. Ich möchte dem Kollegen 

Spiet~ hier das Versprechen abgeben, daß ich versuchen werde, in 
seinem Geiste diesen Verband weiterzuführen und gleichzeitig 

möchte ich an ihn die Bitte richten, daß es kein Abschied sein soll, wie 
er heute gesagt hat Ich muß ihn bitten, daß er mir weiterhin mit Rat 

und Tat zur Seite steht. Es ist mir erst heute so richtig bewußt gewor­
den, wie schwer es ist, ein solches Amt nach einem Manne zu über­

nehmen, der solche Leistungen wie der Kollege Splett vollbracht hat. 

Sie werden alles, was ich tun werde, daran messen, wie Kollege Splett 

seine Leistungen erbracht hat und es wird für mich bestimmt sehr 
schwer sein. Deswegen möchte ich an Sie die Bitte richten, an alle 

Delegierten, Vorsitzenden, sonstigen Funktionäre, mich bei dieser 
Arbeit zu unterstützen, damit wir im gemeinsamen Interesse die Auf­

gaben, die auf uns zukommen, lösen können." 
Diese Worte, an läßlich der Hofübergabe in lnnsbruck vom neuen Prä­

sidenten gesprochen, sind uns nach wie vor in bester Erinnerung. ln 

der weiteren Folge wurden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu 

erheben, unter anderem die Schwerpunkte genannt, Novaliierung der 
Sachverständigengesetze, berufliche Weiterbildung, Ausbau der 

Schiedsgerichtsbarkeit. Hiefür sollten einige Seminare und Kurse 

abgehalten werden. 
Sehr bald trat der neue Präsident in die Öffentlichkeit mit dem Nutzflä­

chenbegriff nach gesetzlichen Normen, der Önorm und nach dem 

Mietrechtsgesetz 1981 (Heft 1/82 "Der Sachverständige"), wobei 
auch in der weiteren Folge gemeinsam mit Eckharter, Harter, Haus­

wirth, Meinhard und Rollwagen im Manz-Verlag als Sonderfrage des 

Wohnrechts "Die Nutzfläche im Wohnrecht" erschien. 
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Im Heft 4/82 und zum Jahreswechsel gab Präsident Rollwagen einen 

Gedankenanstoß zu "Vertrauen und Kontrolle", ein Artikel, der sicher 
viele Sachverständige zum Nachdenken bewogen hat. 

Im gleichen Heft gratulierte Präsident Rollwagen unserem langjähri­
gen Syndikus, Herrn Senatspräsident Dr. Richard Jäger, dem der Herr 

Bundespräsident den Berufstitel "Professor" verliehen hat. "Dr. Jäger 
hat als Syndikus dem Hauptverband der allgemein beeideten gericht­

lichen Sachverständigen Österreichs seit dem Jahr 1975 unschätz­

bare Dienste geleistet, ja, es ist eine erfolgreiche Arbeit des Hauptver­

bandes ohne ihn eigentlich undenkbar. 
Wir beglückwünschen ihn nicht nur, sondern wir sind stolz auf ihn." 

Im Heft 1/83 sprach der Präsident über "Die Paragraphen und der 
Schimmelpilz", wobei auch hier wieder Denkanstöße für die Sachver­

ständigen gegeben wurden. 
ln der Zwischenzeit hatte der neue Präsident Zeit, sich in die Angele­
genheiten des Hauptverbandes und in der weiteren Folge auch in jene 

der vier Landesverbände einzuarbeiten. 

Am 31. Oktober 1984 wurde in Budapest eine Vereinbarung zwischen 
dem Justizministerium der Volksrepublik Ungarn und dem Hauptver­

band der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Öster­
reichs abgeschlossen, zwecks besserer Ausnutzung und internatio­

naler wissenschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den beiden Län­

dern auf dem Gebiet des Sachverständigenwesens. Bei dieser Gele­
genheit wurde Präsident Rollwagen vom ungarischen Vizejustizmini­

ster Dr. Kun empfangen. 

ln der Folge wurde ein Austausch von Sachverständigen, beschränkt 
auf eine gewisseAnzahl von Personen, jährlich vereinbart und ist in der 

Zwischenzeit auch diese Vereinbarung ins Laufen gekommen, so daß 

also jedes Jahr Österreichische Sachverständige nach Ungarn und 
ungarische Sachverständige nach Österreich kommen, um sich hier 

bei einem jeweiligen Meinungsaustausch gegenseitige Anregungen 

zu verschaffen. 
Auch die Gasteiner Seminare, die seinerzeit Herr Senatspräsident 

Prof. Dr. Richard Jäger so vortrefflich ins Leben gerufen hat, werden 
nunmehr laufend durch den jetzigen Präsidenten nach außen hin ver­

treten. 
Im Heft 4a/84 finden wir wieder unseren Präsidenten mit einem Artikel 

über "Die Nutzfläche als Bemessungsgrundlage der angemessenen 
Gesamtbaukosten nach§ 4 {1) Wohnbauförderungsgesetz 1984". 
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Über Antrag des Präsidenten des Hauptverbandes wurde im Jahr 
1984 eine Goldene Ehrennadel für Verdienste um das Sachverständi­
genwesen gestiftet. 
Erstmals bei der Delegiertenversammlung am 12. April1985 in Graz 
wurde diese Goldene Ehrennadel verliehen an unsere Mitglieder Bau­
rat h. c. Dipl.-lng. Leo Splett, Ehrenpräsident des Hauptverbandes, 
und Herrn Kommerzialrat Brunner, langjähriger Kassenverwalter des 
Hauptverbandes, und Herrn Bundesminister a. D. Dr. Broda sowie 
Herrn Sektionschef Dr. Edelbacher. 
Anläßtich dieser Delegiertenversammlung hat unser Präsident in 
Anwesenheit vieler Vertreter des Justizwesens insbesondere nach­
stehende Punkte vorgetragen: 
1. Gesetzliche Verankerung der Sachverständigenprüfung, 
2. Gültigkeit des Sachverständigeneides auch bei Privatgutachten, 
3. Anhörung der SV-Vereinigung auch bei Aufhebung der Befristung, 
4. Zusätzlicher Entziehungstatbestand und 
5. Verschwiegenheitspflicht. 
Alle diese Punkte hätte der Hauptverband gern im Sachverständigen­
bestellungsgesetz enthalten; es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis 
alle diese Punkte verwirklicht sind. 
Anläßlich der Dankadresse der Geehrten sprach Herr Bundesminister 
a. D. Dr. Broda unter anderem auch aus, daß es ohne gerichtlich 
beeidete Sachverständige keine rechtsstaatliche Rechtspflege in 
Zivil- und Strafsachen gäbe. 
ln Heft 4/86 finden wir wieder einen Artikel unseres Präsidenten zum 
Thema .,Sachverständige als Ankläger und Richter", auch hiezu ist zu 
sagen, daß dieser Artikel für alle Sachverständigen ein entsprechen­
der Denkanstoß ist. 
Soweit kann man schon rein äußerlich feststellen, daß unser Präsident 
seit seiner Wahl im Jahr 1981 nicht untätig war und ständig mit Denk­
anstößen, insbesondere innerhalb unserer Zeitschrift "Der Sachver­
ständige", in die Öffentlichkeit getreten ist. 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachver­
ständigen, der im Jahr 1987 sein 75jähriges Bestehen feiert, hat nun­
mehrweitaus mehr als 4000 Mitglieder. Jeder, der in irgendeiner Form 
an der Verwaltung eines Vereines mit einer derartigen Mitgliederzahl 
zu tun hat, kennt aber auch die Schwierigkeiten, die hier manchmal 
entstehen. Bei einer derartigen Anzahl von verschiedenen Fachgrup­
pen, Fachverbänden und auch Berufsgruppen, die praktisch von Abis 
Z (Aipinwesen bis Zylinderschleifen) reichen, ist es nicht verwunder­
lich, wenn es mitunter zu Differenzen kommt. Darüber hinaus ist ja 
Österreich ein Bundesstaat mit neun Bundesländern und gibt es auch 
hierverschiedene regionale Unterschiede, die sich letzten Endes auch 
in den einzelnen Personen, hier auch innerhalb der Sachverständigen 
auswirken. 

Es ist also keine leichte Aufgabe, die hier an den Präsidenten eines 
derartigen Verbandes herantritt. 

Viele der Arbeiten, die zwangsläufig geschehen, sieht man in der 
Öffentlichkeit nicht. Hier sind es vor allem die stillen Arbeiten, die 
laufend getan werden müssen und die letzten Endes erst dann publik 
werden, wenn sie auch einen Erfolg für den Hauptverband der 
Gerichtssachverständigen darstellen. Dies ist etwas, was eigentlich 
viele unserer Mitglieder ständig übersehen, wenn sie mitunter 
behaupten, daß sie keine "spürbaren" Erfolge sehen. Als langjähriges 
Mitglied des Hauptverbandes und als Gründungsmitglied des Lan­
desverbandes Tirol und Vorartberg weiß ich daher sehr genau um die 
Probleme, welche die einzelnen Mitglieder berühren, was sie sich von 
uns erhoffen und was wir ihnen allerletzten Endes auch tatsächlich 
bieten. 
Es ist nicht immer leicht, alle drei Punkte unter einen Hut zu bringen. 
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Dies um so mehr, wenn man, wie Präsident Rollwagen, nicht nur einen, 
sondern vier Landesverbände mit mehr als 4000 Mitgliedern zu führen 
hat. 
Auch die eingangs erwähnten Schwerpunkte, wie berufliche Weiterbil­
dung, Novaliierung der SV-Gesetze oder der Ausbau der Schiedsge­
richtsbarkeit, wurden und werden durch Herrn Präsident Rollwagen 
laufend bearbeitet und bringen für alle Kollegen entsprechende Er­
folge. 
Herr Präsident Rollwagen ist nunmehr sechs Jahre Präsident des 
Hauptverbandes und sohin ist eigentlich der 65. Geburtstag unseres 
Präsidenten geradezu recht, auch einmal seine Arbeit aufzuzeigen 
und auch eine Würdigung seiner Arbeit vorzunehmen. Es ist mitunter 
eine harte und eine aufreibende Tätigkeit, einem derartigen Verband 
vorzustehen und kann man diese Arbeit einfach nicht abschätzen, 
wenn man nicht unmittelbar selbst damit zu tun hat. 
Daß andere Sachverständige und außertlalb von Österreich aber 
diese, unsere Arbeit sehr wohl abschätzen können, zeigt sich darin, 
daß unser Präsident ja nunmehr auch Vizepräsident des Internationa-
len Sachverständigen-Verbandes ist (CIDADEC). ._~; 

Als langjähriger Mitarbeiter im Bundesvorstand und sicherlich im 
Namen aller Mitglieder des Hauptverbandes möchte ich daher aus 
Anlaß des 65. Geburtstages unseres Präsidenten diesem für die bisher 
geleistete Arbeit, die nicht inimer nach außen hin an die Öffentlichkeit 
tritt, bestens danken und ihn bitten, sich auch weiterhin so wie bisher 
mit einer gewissen Zähigkeit für den Hauptverband einzusetzen. 
Gleichzeitig aber möchte ich im Namen alter Mitglieder dem Präsiden-
ten unseres Hauptverbandes, Herm Architekt Baurat h. c. Dipl.-lng. 
Friedrich Rollwagen, zu seinem 65. Geburtstag alles Gute wünschen, 
vor allem viel Gesundheit und Erfolg, dies sowohl in seinem Privatle-
ben, in seinem Berufsleben und für den Hauptverband der allgemein 
gerichtlich beeideten Sachverständigen in Österreich. 

Technischer Rat W. Czerweny 
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Dipl.-lng. Dr. techn. Bruno Eisler, Zivilingenieur 

Über die it der 
Sicherheit von Produkten 
1. Problemstellung 

Nach den Begriffsbestimmungen des Produktsichertleitsgesetzes, 
BGBI. Nr. 171/1983, sind gefährliche Produkte im wesentlichen kör­
perliche Sachen, die nicht mit der zu erwartenden Sicherheit vor einer 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen verwen­
det werden können, wobei sich die Sicherheitserwartung nach den 
Maßstäben eines Menschen bestimmt, der fähig ist, das Produkt mit 
jener Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu verwenden, die eine derartige 
Verwendung üblicherweise erfordert. 

Die zu erwartende Sicherheit ist aber in vielen Fällen nicht nur vom 
Benützer, sondern auch vom Alter des Produkts abhängig, und zwar 
insbesondere dann, wenn bei Bruch seines Werkstoffes eine Ener­
gieumwandlung stattfindet (potentielle Energie in kinetische Energie 
und/oder kinetische Energie in Wärme). Durch den Bruch des Werk­
stoffes wird dann ein Vorgang eingeleitet, der für das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen gefährlich werden kann, wobei das GefahM 
renpotential um so größer wird, je größer die potentielle Energie ist und 
je mehr heiße, brennbare, giftige, ätzeride oder radioaktive Stoffe 
dabei frei werden. Einen derartigen Bruch nennt man Ermüdungs­
bruch. Die Sicherheitserwartung sollte daher auch danach bestimmt 
sein, daß innerhalb der vorgesehenen Verwendungszeit ein ErmüM 
dungsbruch nicht eintritt. 

2. Kurzer Oberblick über den derzeitigen Stand der Forschung 

Über das Entstehen von Ermüdungsbrüchen bestehen bereits zahlreiM 
ehe Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen. Von der American 
SocietyforTesting Materials (ASTM) wurden im Jahr 1962 4000 Arbei­
ten über diesen Gegenstand registriert (1). Nach vorsichtigen SchätM 
zungen sind seither wahrscheinlich noch mindestens 1000 hinzuge­
kommen. Dennoch erscheint das Problem nicht befriedigend gelöst. 
Gegenüber Laborversuchen gibt es in der Praxis eine Reihe zu einer 
veränderlichen Beanspruchung zusätzlich auftretender Parameter 
(insbesondere Umgebungsbedingungen), die sich in sehr komplexer 
synergistischer Weise beeinflussen, so daß es bisher nicht gelungen 
ist, eine auf Laborversuchen beruhende, jederzeit reproduzierbare, 
wissenschaftlich einwandfreie Methode zur Vorausberechnung der 
Lebensdauer von Produkten zu entwickeln, bei denen diese im HinM 
blick auf die Sicherheitserwartung von Bedeutung ist. 

Von der Fülle von Veröffentlichungen seien daher insbesondere jene 
erwähnt, die Umgebungsbedingungen und/oder die Vorausberech­
nung der Lebensdauer behandeln. 

Bereits in den dreißiger Jahren wurde von McAdam festgestellt, daß 
die Biegewechselfestigkeit in Wasser von der durch die Zugfestigkeit 
gekennzeichneten Stahlsorte fast unabhängig ist. Siehe Abb. 1 (2). 
Ferner hat dieser über den Einfluß der Schwingungsrißkorrosion auf 
die Dauerfestigkeit und über eine Spannungs-Zeit-Lastspielzahi­
Beziehung in Form der Gleichung von Potenzkurven berichtet (3). 
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Abb. 1 

Biegeweehulfestigkeit in Luft und 
WaHHer bei Hr8ehledenen Stahl110rten. 

Nach McAdnm; 
die Versuchsstäbe sind poliert. 

Stahlsorten: 

c Ni CrMNi Cr-Mo 
Cr-V 

vergütet. • ... • 0 
gl?'gltiht 0 A 

Ähnlich wie Wasser wirken sich unbearbeitete Schweißverbindungen 
aus (9). 

Versuchsergebnisse von lsao Masumoto, Professor an der Techni­
schen Fakultät der Universität Nagoya, bestätigen, daß nicht nur Was~ 
ser, sondern auch Sauerstoff und/oder Feuchtigkeit in der Atmo­
sphäre einen bedeutenden Einfluß auf die Ausbreitungsgeschwindig­
keit eines Daueranrisses haben. Abb. 2 und 3. 

K. Lehr (4) hat Rohrbogen in Kesselwasser und Leitungswasser einer 
Schwingbeanspruchung mit Frequenzen von 95/h bzw. zirka 20/h (mit 
Stillstandsperioden) unterzogen und Wöhler-(Lebensdauer- oder 
Ermüdungs-)Ki.Jrven (oder -Linien), das heißt die Bruchspannung als 
Funktion der Lastspielzahl aufgestellt. 

Erwähnenswert erscheint auch eine Arbeit des TÜV Rheinland (5) und 
der Bericht Nr. ABF 11 des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute (1981), 
in dem mit großer Akribie sogenannte "synthetische Wöhler-Linien" 
bestimmt werden, die für eine Lebensdauerberechnung geeignet sein 
sollen, wobei der Korrosions- und Zeiteinfluß vernachlässigt wird. Ein 
ähnliches Verfahren wurde mit Önorm M 7307, Teil1 und 2, Bewertung 
von Spannungsanalysen an Druckgefäßen und Druckbehältern, vor­
geschlagen. Danach wäre bei ruhender Belastung mit der Lastspiel­
zahl N = F . T = 1 und mit der Frequenz F = 0 die Zeit bis zum Bruch 
bzw. dieLebensdauerT unendlich, was der Erfahrung widerspricht. 

Auf die Unmöglichkeit, eine zulässige Spannung allein auf Grund von 
Laborversuchen abzuleiten, wurde vom Verfasser bereits im Jahr 
1949 hingewiesen (6). 

3. Vorschlag eines neuen Kriteriums für die Sicherheitserwartung 

Das Schaubild Abb. 4 zeigt im Abszissenbereich von 2.10·3 bis 0,36 
Jahre Ergebnisse von Dauerschwingversuchen und im Bereich 0,06 
bis 50 Jahre die Spannungen an Bruchstellen explodierter oder rissig 
gewordener Druckgefäße über der Zeit. Diese Spannungen wurden 
mit Hilfe der linearen Elastizitätstheorie (das heißt mit konstantem 
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Abb. 2: Ermüdungskurven von 55 kg/mm2 hochfestem Stahl in verschiedenen Atmo­

sphären 

9 
~Mild 5(eel, 23.8 kg/mm' 

8 -•·55kg/mm1 high strength 
steel, 32 kg/mm2 

7 
-·O.·Weather resistant ~--'\ 

6 '',, \ steel, 35 kg/mm' 
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Abb. 3: Einfluß des Sauerstoffgehalts auf die Lastspielzahl für verschiedene Stahlsorten 

bei bestimmten Spannungen 

E-Modul) ermittelt, wodurch sich auch Spannungen ergaben, die 
höher sind als die Zugfestigkeit des Werkstoffes. 

Daraus ergibt sich, daß bei gleicher Versuchsdauer und abnehmender 
Lastspielfrequenz die Bruchspannung (Zeitfestigkeit) zunimmt und bei 
gleicher Spannung und abnehmender Frequenz die Zeit bis zum 
Bruch zunimmt. (Dazu ist allerdings noch zu bemerken, daß McAdam 
Stähle mit höherer Zugfestigkeit untersuchte [z. B. mit 0,46 Prozent C 

oder 3,5 Prozent Ni], während K. Lehr StahlSt 45.8 prüfte und daß sich 

die Ermüdungskurven nach langen Versuchszeiten einander nähern, 

was darauf hindeutet, daß sich der Werkstoffsorteneinfluß bei langen 
Zeiten vermindert.) Beim Versuch, diese Spannungs-Frequenz-Zeit-
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Abb. 4: Zeltabhängigkeitdllß' Bruchspannung bei Versuchen und Im praktischen Betrieb 
F Lastsp6etfrequenz 
a nach McAdam (1940), Leitungswasser 
b, b' nach K.lahr (1ve9), St. 45.81n 
b Kesselwasser (striehllerte Kurve F = 20/h mit Stlllstandsperioden) 

b' Leitungswasser 
c Druckgefäße aus milden (weichen) Stahlsorten 
d DruckbetläHIIH' aus hochfesten (vergüteten) Stahlsorten 

1 Wannwasset'berelter, 8).1951, SL 37 

2 Windkessel, Bj. 1951, St. 00 
3 Atlesbrenner(Stroh)-Fiammrohrkessel, Bj. 1979, St. 37 

4 Druckluftbehälter, Bj.1968, St. 00 
5 Lochkantenrisse ln Keneltrommel mh: Rohrbohrungen, CuNi52Mo 
6 Leichtstehmasche als COrHandfeuerlöachar, Bj. 1954, 24 Mn 4 oder V 70 Mn (84184) 

7 Feuerbüchs-Queralederohr-Dampfkessel, Bj. 1936, K. BI. I 
8 Lokomobllkeaael, Bj. 1920, St. 00 
9 Lokomottvkessel, BJ. 1919, K. BI. I, (n 

10 Gas(C()t)flasche, 8).1913, 41/56 (32 Mn 31) 
11 Lochkantenrisse ln Kesseltrommel mH Rohrbohrungen, Bj. 1928, Ni-SL, VDI-Z 1972 
12 sauerstotf-FIIterflasche, Bj. 1917, St. 50 
13 Drucklutt(wasaer'/behätter, Bj. 1911, St. 37 
14 Tlschbelnkessel, Bj. 1924, K. BI. I, nach Abb. 5 und6 
15 Dampfgefäß, Bj. 1954, St. 00 

16 Wannwasserberelter, Bj. 1954, St. 00 
17 Risse in Stadtgas-Kugelbehätter, Bj. 1964, Feinkomstahl wie Aldur 45160 (8) 

18 Stehmasche mn Konkavboden, Bj. 19e0, V 68 XS, 90195, Schwallbelastung mit Ölfül­
lung und F •12.000/h 

,,.., 
J 

Beziehung in eine exakte mathematische Form zu kleiden, um auf ~,:9 
Fälle mit sehr kleinen Frequenzen extrapolieren zu können, stößt man 

auf Schwierigkeiten, zumal z. B. bei Druckgefäßen mit einer vorwie-

gend ruhenden Belastung eine Lastspielfrequenz kaum feststellbar 
ist. Die Schwallbelastung infolge von Druckproben ist in der Regel in 

Zeitabständen von je sechs Jahren, das heißt sie erfolgt mit einer 

Frequenz von 0,166 pro Jahr oder 0,000019 pro Stunde. Weitere "An-
und Abfahrten" oder Schwallbelastungen sind kaum kontrollierbar. 

Selbst wenn durch diese die Frequenz 1000mal größer wird, ist sie 
noch immer sehr klein im Vergleich zu der bei den Versuchen. Bemü­

hungen, eine Extrapolationsformel zur Berechnung der Lebensdauer 
bei sehr kleinen Frequenzen zu finden, führten zu keinen hinreichend 

genauen, mit der Erfahrung übereinstimmenden Ergebnissen. 

Diese Schwierigkeiten konnten durch Sammlung von Daten von im 

Betrieb gestandenen Druckgefäßen umgangen werden. Die Auswer­
tung dieser Daten führte zu den Ermüdungskurven im Intervall 0,06 bis 

100 Jahre in Abb. 4, die den praxisnahen Extremfall von Ermüdungs­

kurven für vorwiegend ruhende Belastung bzw. für Belastungen mit 
sehr niedrigen Lastspielfrequenzen darstellt. (Nicht zu verwechseln 

mit der sogenannten Low-Cycle-Fatigue-lnvestigation [Dehnwech­

selversuchen]]1].) 

HEFT 1/1987 



:·: 

Ober die Zeitabhängigkeit der Sicherheit von Produkten 
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Abb. 5: Tischbeinkessel 

Die starke Streuung der Punkte im Intervall 0,06 bis fünf Jahre hängt 

damit zusammen, daß die genaue Spannungsermittlung in diesen Fäl­
len schwer möglich war, die tatsächliche Spannung wegen plastischer 
Verformung am Rand und Stützwirkung niedriger war und wahr­
scheinlich auch andere, unberechenbare Einflüsse als die in erster 
Linie maßgebende Spannung verstärkt in Erscheinung traten (wie 

Schweißnahtfehler, verschiedene Umgebungsbedingungen u. ä.). 

Bei Stahlflaschen, insbesondere Leichtstahlflaschen, ist die größte 
Werkstoffsortenabweichung in Richtung hochfester Stähle, weshalb 

die Ordinaten der Punkte 6 und 10 die der voll gezeichneten Ermü­

dungskurve verhältnismäßig stark überschreiten und dieAnnahmeder 
strichliert gezeichneten Ermüdungskurve d gerechtfertigt erscheint, 
die auf der sicheren Seite liegen dürfte, denn es gibt auch Stahlfla­

schen, die bei gleich hohen oder höheren Spannungen eine längere 

Lebensdauer aufwiesen (möglicherweise unter günstigeren Umge­
bungsbedingungen). Die Verwendung hochfester (vergüteter) Stähle 

erlaubt offenbar höhere Spannungen bzw. sind bei diesen längere 
Zeiten bis zum Bruch zu erwarten, während die Bedeutung verschie­

dener Umgebungsbedingungen etwa in der nebenstehenden Reihen­

folge entgegengesetzt verläuft. 

Abb. 6: Tischbeinkessel gern. Abb. 5 nach der Explosion desselben. Die Spannung, die 

den Dauerbruch nachAbb. 7 eingeleitet hat, war an den Nietlochrändern der Längsnaht 
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Abb. 7: Ver1ormungsloser Dauer- und Restbruch der Längsnaht 

Umgebungsbedingung Werkstoffsorte 

Argon (Edelgase) milder Stahl (geringere Festigkeit) 

Stickstoff 

Luft 
Sauerstoff 
Kohlendioxyd 

Wasserstoff 
Leuchtgas mit Cyan (C2N2) 

+ Feuchtigkeit 

Kesselwasser 
Leitungswasser hochfester Stahl 

.. 
Als Kntenum fur die Sicherheitserwartung ergibt SICh daraus, daß 

während dervorgesehenen Verwendungszeit bei unter Spannung ste­
henden Produkten aus Stahl im Werkstoff an keiner Stelle die Span­

nung die der Zeit entsprechenden Spannung der Ermüdungskurven c 
und d im Intervall 0,06 bis 100 Jahre der Abb. 4 erreichen darf und die 

vorgesehene Verwendungszeit in der Regel mindestens 30 Jahre 

betragen sollte. 
An Dampfkesseln im Alter zwischen 50 und 100 Jahren konnte durch 

Nachrechnung festgestellt werden, daß in ihrem Werkstoff Span­

nungsspitzen nicht höher waren als zirka 150 N/mm2• 
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Josef Lueger* 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
Vorbemerkung 

Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVPen) wurden erstmals 1969 in 

den USA eingeführt. Kanada, Australien, Großbritannien und die Nie­
derlande folgten. Seit 1979 gibt es auch Empfehlungen der OECD zur 

Einführung von UVPen in den Mitgliedsländern, und 1985 wurden von 

der EG UVP-Richtlinien verabschiedet. Im Jahr 1985 wurde auch ein 
Entwurf der Österreichischen Bundesregierung über ein Bundesge­

setz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVP-Gesetz) vorge­
legt. 
Da dieser Entwuti nach einer Auskunft der Rechtsabteilung im Bun­
desministerium für Gesundheit und Umweltschutz vollständig neu 
gefaßt werden soll, erübrigt sich eine detaillierte Erörterung. 

Es erscheint aber zweckmäßig, dieses zunehmend wichtiger wer­

dende Thema aus der Sicht eines Sachverständigen mit "Umwelter­
fahrung" zu beleuchten, nicht zuletzt um eine Diskussion darüber in 

Gang zu bringen, welche Funktion dem Sachverständigen im Rahmen 
von UVPen zukommen soll und kann. 

Warum überhaupt Umweltverträglichkeitsprüfungen? 

Unbestreitbar fühlen sich immer mehr Menschen durch öffentlich 
wirksame Maßnahmen in ihren Rechten und Ausdrucksmöglichkeiten 

ungerechtfertigt eingeschränkt und gesundheitlich bedroht oder tat­
sächlich geschädigt. Gleichzeitig haben viele dieser Menschen den 

Eindruck, keinerlei legalen Einfluß auf die Ursachen derlei als unange­

nehm oder gefährlich empfundener Einwirkungen nehmen zu können. 
Weiters ist ein Wertewandel zu beobachten, der der Schönheit und 

Funktionsfähigkeit der natürlichen Umwelt gegenüber ökonomischer 
Leistungsfähigkeit zunehmende Bedeutung beimißt und außerdem zu 

dem Bewußtsein führt, daß der Wert der Umwelt nicht allein am (öko­

nomischen) Nutzen für den Menschen zu bemessen ist. Dies führt 
offenbar auch zu einer Anschauung, die den Menschen nicht mehr als 

Mittelpunkt der Welt, sondern als Teil eines sehr komplexen natürli­
chen Systems beschreibt. 

Darüber hinaus findet zunehmend eine schon lang bekannte naturwis­

senschaftliche Erkenntnis Eingang in breite Kreise der Bevölkerung, 
daß nämllch die Konstruktion von Kausalketten als Begründung von 

Naturvorgängen eine unzulässige- weil unzweckmäßige- Vereinfa­
chung der Wirklichkeit darstellt. 

Aus der Erkenntnis heraus, daß eine Wirkung meist mehrere Ursachen 
und eine Ursache oft mehrere Wirkungen hat und beide nicht selten 

einander bedingen, Kausalitätsbeziehungen somit keineswegs Ketten 

von Abläufen, sondern komplizierte, mehrdimensionale Netze knüp­
fen, resultiert bei Menschen mit einem ausreichenden Urteilsvermö­

gen die unabweisbare Einsicht in die Beschränktheit eigener Erkennt­
nis und Handlungsmöglichkeiten. Und diese Erkenntnis eigener Fehl­

barkeit wird natürlich auch auf jene übertragen, deren Unfehlbarkeits­

und Machbarkeltswahn ihnen suggeriert, die Welt sei so einfach und 

beherrschbar wie die Modelle, die man sich von ihr macht. 
Aus den genannten Gründen ist in den westlichen Gesellschaften eine 

Diskussion darüber entbrannt, wie man generell Maßnahmen zu pla­
nen und vorzunehmen hat, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen, ja sie 

sogar zu fördern. 

• Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger für Geologie und Min&alogie, Anschrift 
Or. Josef Lueger, Höhenstraße 1, 4490 St. Florian 
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Dabei ist klar zutage getreten, daß die größten Fehler immer dann 

gemacht wurden, wenn komplexe Vorhaben auf der Basis (allzu) einfa­
cher Modellvorstellungen geplant wurden. Die einseitig modellhafte 

Reduktion der Natur als Quelle wirtschaftlicher Ressourcen ohne 

Berücksichtigung anderer (z. B. sozialer) Gegebenheiten hat sich ein­

deutig als unzweckmäßig herausgestellt. Das ist z. B. an Hand der 
Atomkraft eindeutig zu zeigen. Die Gegenstrategie liegt klar auf der 

Hand: Vereinfachung der Technologien, Planungen und Projekte auf 
der Basis detaillierterer, umfassenderer und wirklichkeitsgetreuerer 

Modelle. Das heißt aber, daß bei einem Vorhaben der Analyse der 

Ausgangssituation mindestens die gleiche Sorgfalt beizumessen ist 

wie der Verwirklichung des Projekts selbst. Die Systemtheorie lehrt 

uns aber, daß selbst dann bei Eingriffen in ein nicht vollkommen 
durchschautes System unvorhergesehene Wirkungen auftreten 

können. 
Angesichts dieser Überlegungen scheint mir ein gangbarer Weg darin 

zu liegen, in der Planung das Wesentliche sowohl des Vorhabens als 

auch der Umwelt soweit zu integrieren, daß beide ihre Identität und 

Funktionsfähigkeit erhalten können. Das Erkennen des "Wesentli­
chen" ist aber ein psychischer, intuitiver Vorgang, der weitgehend 
durch angeborene und anerzogene Denkmuster bestimmt wird, 

hauptsächlich unbewußt abläuft und als Ergebnis eine "Wirklichkeit" 
produziert, die wireinander zwar wegen der Ähnlichkeit unserer Denk­

muster mitteilen können, die aber prinzipiell nicht "richtig" oder "wahr" 
sein muß. Bescheidenheit, Toleranz und Respekt vor der "Wirklich­

keit'' der anderen finden in dieser Tatsache eine durchaus "rationale" 
Begründung. Das Erkennen einer gesellschaftlich relevanten Wirklich­

keit ist somit nicht nurein wissenschaftlich-empirischer, sondern auch 
- und ganz besonders -ein politischer, zweckmäßigerweise demo­

kratischer Prozeß. 
Je demokratischer eine Planung abläuft und je mehr sie auf die tat­

sächlichen Qegebenheiten Rücksicht nimmt, desto eher führt sie zu 

einer Wirklichkeit, die akzeptiert werden kann. Und in dieser Einsicht 

wurzelt die Forderung nach einer UVP. 

Umweltverträglichkeitsprüfung- was ist das? 

Alle Ausdrücke mit dem Präfix "Umwelt-" variieren stark in ihrem 

Begriffsinhalt Dies führt zu Kommunikationsproblemen, Mißver­

ständnissen und auch zu bewußter Polemik. So fällt es leicht, Umweft­

schützer zu "Chaoten" zu stempeln, wenn man sich selbst ein chaoti­
sches Bild von der Umwelt macht; wer anderseits aus den Gesetzmä­
ßigkelten der (Um-)Welt ethische Regeln ableiten zu können glaubt, 

wird bald in so manchem Gegner einen "Umweltverbrecher" sehen. 
Um hier also eine klare Kommunikation zu ermöglichen, sind eindeu­

tige Definitionen notwendig, die möglichst weitgehend dem Begriffs­
verständnis der Allgemeinheit entsprechen. 

Im Vorwort zum Bericht über ein gemeinsam vom Bundesinstitut für 
Gesundheitswesen und dem Institut für Umweltforschung veranstal­

teten Seminar zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung wird diese 

als "Instrument eines vorbeugenden Umweltschutzes und als integra­

tives Element im Planungsprozeß ... , wodurch ein Vorhaben schon im 
frühesten Planungsstadium gesamtheitlieh auf eventuell auftretende 

Beeinträchtigungen der Umwelt untersucht werden kann" verstanden. 
ln den Erläuterungen zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Prü-
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fung der Umweltverträglichkeit bezeichnet man die UVP als ein "Ver­

fahren, innerhalb dessen wissenschaftliche Analyseergebnisse über 
die voraussichtlichen Auswirkungen umweltbedeutsamer Vorhaben 

gesamtheitlieh erlaßt und in einen politischen und/oder administrati­
ven Abwägungsprozeß eingebracht werden". 

Die meines Erachtens treffendste Definition stammt von H.-J. Sche­

mel (1985): .. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein umwelt­
politisches Instrument der Entscheidungsvorbereitung, mit dessen 
Hilfe alle denkbaren Auswirkungen von umwelterheblichen Vorhaben 

auf die Umwelt systematisch und möglichst umfassend erhoben und 
bewertet werden und das sich als Grundlage eineröffentlichen Erörte­

rung des Vorhabens aus der Sicht der Umwelt eignet." 

Diese Definitionen bringen mehr oder weniger deutlich die offenbar 
unverzichtbaren Elemente und Zielsetzungen einer UVP zum Aus­

druck, und zwar: 

- Prävention von Umweltschäden 
- Gesamtschau 

- Grundlage der Entscheidung 
-Öffentlichkeit und Transparenz 

Im wesentlichen werden diese Ziele auch in den Erläuterungen zum 

Entwurf des UVP-Gesetzes angeführt. 

Was soll geprüft werden? 

Gegenstand einer UVP sind die unmittelbaren und mittelbaren Auswir­

kungen von öffentlichen und privaten Vorhaben auf die Umwelt. 
Interessanterweise werden unter "Vorhaben" zumeist Projekte, und 

hier besonders Großbauvorhaben, verstanden.ln zunehmendem Maß 
wird aber auch deutlich, daß sowohl politische und administrative 

Planungen als auch Vorschriften und Bestimmungen die Umwelt 

nachhaltig beeinflussen können. Als konkrete Beispiele seien hier die 
Raumplanung, die Bauordnungen und Pestizide genannt. Daß Tech­
nologiezweige in ihrer Gesamtheit auch hinsichtlich ihrer Umweltaus­

wirkungen diskutierbar sind, zeigt in letzter Zeit besonders deutlich die 

Atomtechnik und die Biotechnologie. 
Auch der Begriff "Umwelt" wird in vielfältiger Weise gebraucht. ln der 

Umweltdiskussion versteht man darunter meist die "physische" 
Umwelt und hier besonders deren biologisch-gesundheitliche 

Aspekte. Es sei aber angemerkt, daß nicht selten auch soziale, psychi­
sche, kulturelle und- besonders bedeutend- ästhetische Assoziatio­

nen hier mitschwingen. Äußerst aufschlußreich ist auch, daß mit dem 

Begriff Umwelt häufig schwer faßbare und quantitativ nicht meßbare 
Faktoren verbunden werden, wie z. B. die Schönheit der Natur, Har­

monie, Individualität, Lebensfreude usw., die in ihrer Gesamtheit den 

schillernden Begriff der "Lebensqualität" repräsentieren. Ohne Zwei­
fel haben wir es hier mit einer Reaktion auf das "technokratische" 
Weltbild zu tun, das die (Um-)Welt auf Meß- und Wägbares reduziert 

und alles andere als "subjektiv", "unwissenschaftlich" und "emotio­
nal" abtut und unberücksichtigt läßt. Dieser Gegensatz wird beson­

ders deutlich im Schlagwort "Gefühle kontra Argumente", das in der 
Umweltdiskussion oft zu hören ist. ln der Leugnung alles nicht Meß-, 

Wäg- und Beweisbaren zeigt sich aber eine Realitätsferne, die Fehl­

entscheidungen nach sich zieht. 
Die dadurch ausgelösten Kontroversen werden ganz im Stil einer 

babylonischen Sprachverwirrung geführt, weil im Endeffekt jeder mit 
dem Ausdruck "Umwelt" etwas anderes meint. 

Um aber nicht in theoretischen Betrachtungen steckenzubleiben, ist 

es notwendig, ungeachtet eventueller Fehler und Unvollständigkeiten 
den Begriff ,.Umwelt" auf ein untersuchbares Bündel von Objekten, 

Potentialen, Funktionen und Beziehungen zu reduzieren. Schemel 
beispielsweise nennt als Umweltpotentiale die folgenden: 
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-Klima- Luft 
-Boden- Untergrund 

-Oberflächen- und Grundwasser 
-Tier- und Pflanzenwelt 

- Erlebnispotential 
-Freiraum 

Jedem dieser Potentiale ordnet er gewisse "Umweltfunktionen" zu, 
die besonders ihre Beziehungen zum Menschen verdeutlichen. 

Ganz ähnlich wird "Umwelt" im UVP-Gesetzesentwurf verstanden, 
nämlich als: 

- Luft, Wasser, Boden 

- Lebensbedingungen von Tier, Mensch und Pflanze 
-Rohstoffe 

- Landschaft 

- kulturell wertvolle Bauten 

Je konkreter zu definieren ist, was genau hinsichtlich der Umweltver­

träglichkeit geprüft werden soll, desto stärker prallen die Gegensätze 
aufeinanderund desto irrationalerwerden Ausnahmen und Einschrän­

kungen, deren Begründung wohl hauptsächlich in den jeweiligen 

Machtkonstellationen zu finden ist. So bezieht sich die UVP in den 
USA ausschließlich auf Vorhaben des Bundes, nicht aber der Staaten 

und privater Betreiber. Der ,.österreichische Weg" im Gesetzesentwurf 
besteht in der Einschränkung auf "umweltbedeutsame Großvorha­

ben", wobei es offenbar der zuständigen Behörde zukommen soll zu 

ermessen, was umweltbedeutsam und groß ist. 
Ausdrücklich werden im Entwurf nur folgende Vorhaben genannt: 

- Kraftwerksanlagen 
- Bergbauanlagen 

-Anlagen zur Abfallbehandlung, Tierkörperbeseitigung und Altöl-

verwertung 
-Bundesstraßen 

- Rohrleitungen 
-Flughäfen 
-Industrieanlagen 

Nicht genannt sind z. B. Autobahnen, Tunnelbauten, Flußregulierun­

gen, Bodenmeliorationen, Wasserversorgungsanlagen, Fremdenver­
kehrseinricht~ngen, Militärbauten usw. 

Bürgerinitiativen und Verwaltungspraxis 

Obzwar es in Österreich eine rechtlich normierte UVP nicht gibt, wer­

den im Zug des Bewilligungsverfahrens eines Projekts gewisse 

umweltrelevante Fragen untersucht. Solche Überprüfungen schreiben 

z. 8. das Wasserrecht. Baurecht, Gewerberecht, Arbeitsrecht, Raum­
ordnungsrecht, Forstrecht, Naturschutzrecht und andere Rechtsbe­

reiche vor. Dieser Umstand wird von Gegnern der UVP gern als Beweis 
für die Unnotwendigkeit einer UVP angeführt. Dieses Argument 

erscheint aber aus mehreren Gründen nicht stichhaltig. Erstens wer­

den mit Ausnahme des Naturschutzrechtes nurwirtschaftlich quantifi­
zierbare Rechte von Personen an der Umwelt geschützt. Ein Schutz 

der Umwelt selbst ist aber bisher nicht vorgesehen. Und zweitens 
findet keine integrierte Darstellung der Umweltauswirkungen statt. 

Drittens letztendlich ist die Stellung der Betroffenen oft sehr schwach, 

weil zum Beweis der Parteistellung nicht selten schon wissenschaftli­
che Untersuchungen notwendig sind (wie z. B. bei Auswirkungen auf 

das Grundwasser in größerer Entfernung vom Projekt), weil die Betrof­
fenen sich manche Auswirkungen mangels Fachkenntnis gar nicht 

erst vorstellen können und daher auch keine Einwände erheben, und 

weil die Betroffenen zumeist gar nicht die finanziellen Mittel haben, 
ihre Befürchtungen und Einwände durch Experten entscheidungs­
wirksam begründen zu können. 
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Darüber hinaus haben manche Projekte den Charakter eines .,abge­
karteten Spiels". Dem Verfasser sind Fälle bekannt, bei denen 
Gemeinden sich zur Projektierung eines Vorhabens der Fachleute des 
jeweiligen Amtes der Landesregierung bedienen. Später, wenn das 
Projekt der Bezirkshauptmannschaft zur Bewilligung vorgelegt wird, 
bedient sich diese wiederum derselben Experten als Amtsgutachter. 
Im Fall eines Berufungsverfahrens begutachten dieselben Personen 
abermals ihre eigenen Ausführungen. Dieses Vorgehen ist eine übli­
che Praxis und kann auch dadurch nicht entschärft werden, wenn im 
Berufungsverfahren nicht derselbe Amtsgutachter herangezogen 
wird, sondern der Kollege aus dem Nebenzimmer. 

Ganz ähnliche Gepflogenheiten haben sich bei Vorhaben verstaatlich­
ter, halbstaatlicher und privater Unternehmungen mit ,.Beziehungen" 
eingebürgert. Hier seien besonders die Elektrizitätsgesellschaften 
genannt, bei denen es (aber nicht nur bei ihnen) zusätzlich personelle 
Verflechtungen mit den Behörden gibt (z. 8. Politiker als Aufsichtsräte 
0. ä.). 

Diese intensiven Verflechtungen führen dazu, daß Projekte schon 
lange vor dem Bewilligungsverfahren im Rahmen informeller Gesprä­
che unter Ausschluß derÖffentichkeit zwischen Betreibem, Politikern, 
Beamten, Sachverständigen und manchen Interessenvertretungen 
"sozialpartnerschaftlich ausgeschnapst" werden. Erst zum Zeitpunkt 
deroffiziellen Einleitung derdiversen Bewilligungsverfahren erfährt die 
Öffentlichkeit in der Regel von dem Vorhaben. Da aber schon vorher 
alles abgesprochen wurde, geht die Behörde häufig mit dem festen 
Entschluß an das Verfahren heran, das Projekt zu bewilligen und 
"durchzuziehen". Einwände aus der Öffentlichkeit wirken störend und 
werden nicht selten unter Hinweis auf bestehende "Sachzwänge" 
(Raumordnung, Arbeitsplätze, energiepolitische Notwendigkeit usw.) 
zurückgewiesen. 

Erreicht die Anzahl der Betroffenen eine gewisse "kritische Masse", 
dann bildet sich spätestens im Verlauf des Berufungsverfahrens eine 
Bürgerinitiative. Ist diese machtvoll genug, gelingt es ihr über die 
Medien und Politikerinterventionen, nicht selten aber auch mittels 
spektakulärer Aktionen, wie Demonstrationen und "Besetzungen", 
eine "Denkpause" zu erreichen, die es der Phalanx aus Betreibern, 
Politikern, Behörden und Interessenvertretungen manchesmal 
erlaubt, ihre Position möglichst ohne Gesichtsverlust zu revidieren. 

Diese "mediale Phaseu der Bürgerinitiativen ist gekennzeichnet durch 
eine verwirrende Vielfalt von Expertenaussagen, deren gemeinsames 
Element ihre Gegensätzlichkeit ist. Und so eskaliert eine Schraube von 
Gutachten, Gegengutachten, Übergutachten und Nebengutachten, 
die oft mehr zur Verwirrung denn zu einer Klärung beiträgt. Allzuleicht 
gerät dabei auch ein ehrlicher Gutachter in den Verdacht der Partei­
lichkeit;ja, nicht selten werden in der Hitzedes Gefechts solche Unter­
stellungen auch bewußt erhoben, um die Sechaussage des Gutach­
ters unglaubwürdig zu machen. 

Anderseits soll es aber auch schon vorgekommen sein, daß die wirt­
schaftliche Abhängigkeit der Gutachter von Betreibern oder Behörden 
sich in den Ergebnissen des Gutachtens niedergeschlagen hat. Tat­
sächlich erfordert es ein gerüttelt Maß an Zivilcourage, ein Gutachten 
gegen die Interessen der Setreiber zu erstatten. Auch unter diesem 
Aspekt ist die betroffene Bevölkerung im Nachteil. 

Diese Umstände sind in Politik und Verwaltung durchaus bekannt und 
es gibt zahlreiche Bestrebungen, hier Verbesserungen zu erzielen. 
Beispiele dafür sind die ohne bundesgesetzliehen Auftrag in einzelnen 
Bundesländern immer wieder durchgeführten UVPen (z. 8. Salzburg, 
Steiermark), die Einrichtung von Umweltanwälten und Umweltschutz­
anstalten (wie z. B. in Nieder- und Oberösterreich), die zunehmende 
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Berücksichtigung von Umweltauswirkungen raumordnerischerVerfü­
gungen und letztendlich der Entwurf des UVP-Gesetzes. 
All diese Maßnahmen könnten das bereits regelmäßig auftretende 
Mißtrauen der Bevölkerung (besonders eklatant bei Mülldeponien!) 
besänftigen. Es muß aber durch die Verwaltungspraxis zum Ausdruck 
gebracht werden, daß sie ernst gemeint sind und nicht nur eine büro­
kratische Verschleierung der bisherigen Zustände darstellen. Die 
Nagelprobe wird darin bestehen, ob es effektiv gelingt, weitere 
Umweltschäden zu verhindern und bereits bestehende zu sanieren. 

Internationale Erfahrungen 

Im Apri11983 fand in Kreta ein internationales Symposium zum Thema 
"Environmentallmpact Assessment" statt. Es hatte zum Ziel, bishe­
rige allgemeingültige Erfahrungen darzustellen und Impulse für 
zukünftige Entwicklungen zu geben.1 Wesentliche Ergebnisse waren: 

-Ohne UVP werden entscheidungsrelevante Faktoren übersehen 
oder in ihrer Bedeutung unterschätzt. 

- Die UVP erfordert ein neues kooperatives Verhältnis zwischen 
öffentlicher Verwaltung (Planung), Wissenschaft und Öffentlichkeit 
(Bürger, Betroffene). 

- Sektorale Fachperspektiven müssen überwunden werden (lnterdis­
ziplinarität). 

- Die Kosten der UVP belaufen Sich auf 0,3 bis 1 Prozent der Projekt­
kosten. 

- Nachweislich führten UVPen zu volkswirtschaftlich vorteilhaften Er­
gebnissen. 

-Methodisch starre, durchformalisierte und übermäßig ,.verwissen­
schaftlichte" Prüfverfahren haben sich als ineffizient herausgestellt. 

-Eine UVP hat den zentralen Forderungen nach Transparenz, Partizi­
pation und Nachprüfbarkelt zu entsprechen, denn sie ist Ausdruck 
einer erwachten politischen Kultur, die sich zur Verantwortlichkeit 
des Bürgers für seine Umwelt bekennt und umwelterhebliche Ent­
scheidungen nicht mehr an unkontrollierbare (Fach-)Autoritäten de­
legiert. 

- Die Verbind.Jichkeit von UVPen hängt weniger von Sechproblemen 
als von den realen Machtverhältnissen ab. 

Erfahrungen in Österreich 

Eine Anfrage des Verfassers bei allen Landeshauptteuten2 und eigene 
Erfahrungen ergeben kurz zusammengefaßt folgende Situation: 

- UVPen sind nirgends, weder durch bundes- noch durch landesge­
setzliche Regelungen vorgesehen. 

- Ohne gesetzlichen Auftrag (und daher meines Erachtens rechtlich 
bedenklich) werden in allen Bundesländern im Zug besonderer, 
meist großer Vorhaben einzelne Aspekte der Umweltauswirkungen 
geprüft. Diese Untersuchungen tragen vielfach die Bezeichnung 
"Umweltverträglichkeitsprüfung", "Landschaftsverträglichkeitsprü­
fung" oder "Raumverträglichkeitsprüfungu, entsprechen aber nicht 
dem, was man international und in Fachkreisen unter UVP versteht. 
Sie zeigen aber, daß die Landesregierungen mit dem bisherigen 
rechtlichen Instrumentarium zum Schutz der Umwelt nicht mehr 
auskommen. Es ist auch festzustellen, daß unter dem Druck öffentli-

1 Die Ergebnisse dieses Symposiums wurden referiert fn Schemel (1985). 
2 Die Antrage und die Antworten der Landeshauptleute sind beim Verfasser einzusehen. 
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eher Proteste manchen Projekten eine sogenannte "UVP" aufge­
pfropft wird, deren Hauptziel es ist, eine bestehende Planung zu 
rechtfertigen, Grundlagen für nachfolgende umweltkosmetische 
Maßnahmen zu erarbeiten und die Bevölkerung zu beschwichtigen. 
Diese "UVPen" tabuisieren von vornherein eine Variantendiskussion 
(natürlich unter Einschluß der Nullvariante) und stellen somit keine 
echten UVPen dar, weil eine Entscheidung, die die UVP vorbereiten 
sollte, in Wirklichkeit nur mehr "nachbereitet" wird. 

-Die Erfahrungen mit diesen Untersuchungen werden von den Lan­
deshauptleuten unterschiedlich beurteilt. Oft wird eine zu lange 
Dauer der Projektdurchführung befürchtet. Ganz allgemein treten 
Befürchtungen hinter Hoffnungen und Zukunftsperspektiven 
zurück. Wie ambivalent die Stellung der Länder zum Thema "UVP" 
ist, zeigt sich besonders deutlich am Beispiel des Burgenlandes. 
Obwohl Landeshauptmann Kery in einem an den Verfassergerichte­
ten Schreiben auf eine konkrete Umweltverträglichkeitsanalyse im 
Zug der Errichtung eines Ferienzentrums im Segelhafen Jois ver­
weist, gibt er ausdrücklich an, daß bisher keine Erfahrungen vorlä­
gen und erklärt, daß die Anliegen der UVP ohnehin durch beste­
hende Rechtsvorschriften verfolgt würden. 

- Dem UVP-Gesetzesentwurf stehen die meisten Landeshauptleute 
grundsätzlich positiv gegenüber. Vielfach werden jedoch unter Hin­
weis auf das 8-VG, die Landesautonomie und Mängel in der Voll­
ziehbarkeil Einwände erhoben. 

-ln allen Bundesländern mit Ausnahme des Burgenlandes bestehen 
ausdrücklich dem Schutz von Umwelt und Natur verpflichtete 
Organe, wie z. B. Umweltschutzanstalten, Umweltanwälte, Natur­
schutzbeiräte, Umweltschutzkoordinatoren o. ä. Die Rechte dieser 
Organe sind jedoch (wie eigene Recherchen ergaben) meist sehr 
begrenzt. So fehlen z. B. oft Parteistellung und Kontrollrechte. 
Außerdem bestehen durch die organisatorische Einbindung dieser 
Organe, z. 8. in Baudirektionen, wegen ihrer "sozialpartnerschaftli­
chen" Zusammensetzung oder wegen ihrer Weisungsgebundenheit 
lnteressensüberschneidungen, die Anlaß zum Verdacht einer Alibi­
funktion geben können. 

- Zur Gutachtenerstellung werden überwiegend Amtsachverstän­
dige, daneben auch Universitätsangehörige oder Ziviltechniker her­
angezogen. Unabhängige, weisungsfreie und gesetzlich zur Unpar­
teilichkeit verpflichtete Gerichtssachverständige werden nur aus­
nahmsweise beauftragt. 

Leider ist zu beobachten, daß Gutachter, deren Aufgabe es wäre, im 
Rahmen ihrer Fachkompetenz Sachverhalte festzustellen und zu 
interpretieren, sich nicht selten auch zu Fragen äußern, zu deren Ent­
scheidung sie nicht bestellt wurden. So kann es z. 8. niemals Sache 
des Geologen sein, Empfehlungen darüber abzugeben, ob ein 
bestimmtes Kraftwerk gebaut werden soll oder nicht. Denn dies ist 
zumeist eine juristische oder politische Entscheidung, für die ihm 
sowohl Kompetenz als auch Auftrag fehlt. Seine Aufgabe ist lediglich 
ein bestimmter Teil der Entscheidungsvorbereitung, niemals aber die 
Vorwegnahme der Entscheidung selbst. 

Noch gefährlicher erscheint mir aber die Erstattung von "Gutachten" 
durch Politiker, wie sie allen Ernstes im§ 6 des Entwurfes zum UVP­
Gesetz vorgeschlagen wird. ln dieser Bestimmung wird dem Umwelt­
minister zugemutet, auf der Basis der im Verwaltungsverfahren erho­
benen Stellungnahmen, Tatsachen und einer Umweltverträglichkeits­
erklärung des Setreibers ein "Umweltverträglichkeitsgutachten" zu 
erstellen. Meiner Meinung nach zeigt dieses Ansinnen einen unge­
wöhnlichen Mangel an Verständnis über die Bedeutung von Gutach­
ten. Außerdem würde diese Idee das lästige Phänomen der Politikerin-
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terventionen nachgerade zum Rechtsinstitut machen und an höchster 
Stelle legalisieren. 

Ein weiteres Phänomen ist die übermäßige Heranziehung "Prominen­
ter" als Gutachter, die mit der Schwierigkeit der Fragestellungen allein 
nicht zu begründen ist. Möglicherweise spielt hier eine gewisse Autori­
tätsgläubigkeit eine Rolle, zumal die Qualität der Gutachten wegen der 
oftmals unnötigen Kompliziertheit von .. Laien" ohnehin nicht ver­
gleichbar ist. Die Folge ist freilich eine starke Überlastung der 
"Fachautoritäten" und eine häufig lange Zeitdauer bis zur Fertigstel­
lung des Gutachtens. 

Hofrat Gunter Hasewend vom Amt der steiermärkischen Landesregie­
rung beschreibt sehr treffend eine weitere Erfahrung mit Prominenten: 
"Es gibt aber sicher auch das Schreckbild des prominenten Sachver­
ständigen, der von draußen beizuziehen ist. Es ist schon passiert, daß 
dieser das gesamte Material, womit sich mindestens fünf Leute intern 
befaßt haben, aus der entsprechenden Abteilung der Verwaltung holt 
und dann dieses Elaborat mit einem schönen Honorar wieder abgibt. 
Auf dieser Basis geht es nicht." 

Brennpunkte der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Um allen durch eine umweltrelevante Maßnahme Betroffenen den 
freien Zugang zum Recht auch in der Praxis zu ermöglichen, erschei­
nen mir folgende Voraussetzungen unumgänglich: 

-Information und Anhörung der Bevölkerung schon zu Beginn der 
Beratungen über ein Vorhaben 

-Anerkennung alljener Personen als "Partei", die glaubhaft machen 
können, von einer geplanten Maßnahme ,.betroffen" zu sein 

- Verfahrenshilfe füralljene Parteien, die selbst nicht Projektbatreiber 
sind oder durch das Projekt keinen Vorteil zu erwarten haben 

- Beweisumkehr in Umweltbelangen zu Lasten des Setreibers 
-Gewährleistung der Unbefangenheit von Sachverständigen in ähnli-

cher Weise wie bei Gericht 

DerVerwirklichungsgrad derersten beiden Forderungen ist ein Indika­
tor des Entwicklungsstandes eines demokratischen Systems. Wichtig 
erscheint mir, daß die "Betroffenheit" nicht mehr nur im wirtschaftli­
chen Sinn, sondern in bezug auf das Wohlbefinden im allgemeinen 
definiertwerden muß, wenn die UVP ihren Namen zu Rechttragen soll. 
Die Forderung nach einer Verfahrenshilfe soll bewirken, daß Parteien 
nicht bloß deswegen auf die Vertretung ihrer Rechte verzichten, weil 
sie die dafür notwendigen Kosten scheuen.lnsbesondere solche Per­
sonen sollen eine Verfahrenshilfe erhalten, die im Rahmen einer UVP 
höchstens eine Abwendung von Schäden, sonst aber keine Vorteile zu 
erwarten haben. Sie soll die Kosten rechtsfreundlicherVetretung, aber 
auch anteilige Kosten für die Gutachtenerstellung enthalten. 

Die Beweisumkehr soll sicherstellen, daß die Betroffenen nicht aus 
Angst vor Mühen und Kosten einer Be~eisführung auf die Klärung 
wichtiger Fragen verzichten müssen. 

Das Beweisantragsrecht soll allen Betroffenen ermöglichen, nicht 
mehr mit "Gefühlen kontra Argumente" zu kämpfen, sondern selbst 
Gutachten zu beantragen. 

Die Unbefangenheit von Gutachtern erscheint durch wirtschaftliche 
und personelle Verflechtungen zwischen Gutachtern, Behörden und 
Projektbetreibern, nicht zuletzt auch wegen der beschriebenen Praxis 
der Selbstbegutachtung durch Amtssachverständige oft sehr zweifel­
haft. 
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Der Sachverständige als Umweltgutachter 

Die Heranziehung von Sachverständigen, die sich vor Gericht durch 
einen Eid zur Unparteilichkeit verpflichtet haben, könnte hier eine 
wesentliche Voraussetzung zur Vertrauensbildung in der Öffentlich­
keit darstellen. Behauptungen von Parteienvertretern (Anwälte, Ange­

stellte, technische Planer usw.) sollten nicht als "Gutachten" qualifi­
ziert werden. 

Auf Grund der immer größer werdenden öffentlichen Bedeutung von 
Umweltbelangen erscheint es mir angemessen, bei der Auswahl und 

der Tätigkeit der Umweltsachverständigen im Verwaltungsverfahren 

dieselben strengen und bewährten Maßstäbe anzulegen wie beim 
Gerichtsverfahren. Es wäre zu begrüßen, wenn bei der nächsten 

Novelle des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes entspre­

chende analoge Bestimmungen festgelegt würden. Dadurch könnte 
die Transparenz und Rechtssicherheit des Gerichtsverfahrens zumin­

dest in Umweltbelangen in das Verwaltungsverfahren übernommen 
werden. 

Gerade wegen der öffentlich anerkannten besonderen Vertrauens­

würdigkeit der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 

bedaure ich, daß diesem Personenkreis im UVP-Gesetzesentwurf die 
Qualifikation zur Erstellung von Umweltgutachten nicht ausdrücklich 

zuerkannt wird. Im Gegensatz zu Bundesanstalten, Universitätsinsti­
tuten und Ziviltechnikern müssen Gerichtssachverständige nach dem 

derzeitigen Entwurf(§ 8) ihre ohnehin bereits von unabhängigen Rich­
tern festgestellte Sechkunde und Berufspraxis noch einmal durch ein 

politisches Organ beurteilen lassen, sofern sie nicht dem ausdrücklich 
bezeichneten Gutachterkreis angehören. Ein niedergelassener 

Facharzt für Lungenheilkunde, der darüber hinaus auch noch 

Gerichtssachverständiger ist, wäre nach dem vorliegenden Entwurf 
nicht ohne weiteres berechtigt, im Rahmen eines UVP-Verfahrens die 

gesundheitlichen Auswirkungen von Rauchgasemissionen auf den 
menschlichen Organismus zu beurteilen. 

Es freut mich daher, daß der Hauptverband der allgemein beeideten 

gerichtlichen Sachverständigen Österreichs vehement für die aus­

drückliche und automatische Anerkennung von allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen als Sachverständige im Sinn des 
UVP-Gesetzes eingetreten ist. 

Die Forderung nach gesamtheitlicher Darstellung der Umweltauswir­
kungen macht eine Verknüpfung und logische Integration der von 

zumeist verschiedenen Fachleuten erhobenen Umweltdaten sowie 

nicht selten eine gemeinschaftliche Interpretation notwendig. So ist 
z. B. eine Aussage über eine zu erwartende Grundwasserspiegelab­

senkung nichtssagend, solange sie nicht in Beziehung gesetzt wird 
zur Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Hygiene, zum Mikroklima 

usw. Derartige komplexe Zusammenhänge können meist von einem 
Experten allein nicht mehr überblickt werden. Da nun eine Zusammen­

arbeit mit anderen Sachverständigen unumgänglich ist, wird eine 
geregelte Koordination der Untersuchungen, eine Zuordnung der Ver­

antwortlichkeit und eine laufende Kommunikation der Fachleute 

untereinander erforderlich. Dieses Zusammenspiel erfordert neben 

dem speziellen Fachwissen grundlegende Kenntnisse benachbarter 
Wissensgebiete, eine Abkehr vom monokausalen und eine Hinwen­

dung zum Systemdenken - kurz Hausverstand - sowie gewisse 
soziale Fähigkeiten, wie z. B. Toleranz, Einfühlungsvermögen und die 

Fähigkeit, eigene Erkenntnisse auch Fachfremden zu vermitteln. Ist 

man mit der Koordination mehrerer Untersuchungen betraut, muß hier 
noch Organisationstalent hinzukommen. 
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Internationale Erfahrungen haben gezeigt, daß UVPen zweckmäßiger­
weise die Projektplanung begleiten können. Durch die UVP gewon­
nene Prognosen können so direkt in der Planung mitberücksichtigt 

werden. Das Beispiel des Kläranlagenbaues in den USA zeigt, daß 

sich die UVP in diesen Fällen auch kostensparend ausgewirkt hat (im 
Gegensatz zu den Befürchtungen der UVP-Gegner). Die konsequente 
Anwendung der UVP als Planungsinstrument führt letztendlich zu 

einer "integrierten Umweltplanung" von den höchsten Abstraktions­
ebenen der politischen Willensbildung bis hin zur Detailplanung- also 

zu einer Berücksichtigung der Umweltbelange bei sämtlichen Maß­

nahmen. Aber das ist wohl noch Zukunftsmusik. 

Das Umweltgutachten 

"Ziel der UVP in den USA ist nicht das ausgezeichnete Gutachten an 
sich, sandem die leicht verständliche, Alternativen aufzeigende und 

150 Seiten nicht übersteigende Unterlage für eine bessere Entschei­
dung." Dieser Satz aus den Erläuterungen zum UVP-Gesetzesentwurf 

sollte zu denken geben, weil er auch für Österreich gilt. 

Die internationalen Erfahrungen haben dieser Zielsetzung recht gege­

ben. Analog zum Gerichtsgutachten sollte auch im Rahmen der UVP 
auf jede wissenschaftliche Selbstprofliierung zugunsten der Verständ­
lichkeit, Schlüssigkelt und Nachvollziehbarkeit des Gutachtens ver­

zichtet werden. 
Es scheint, als würde sich in Form der UVP für die Sachverständigen 

ein Wirkungsfeld eröffnen, das in seiner Bedeutung der Sachverstän­
digentätigkeit im Gerichtsverfahren in keinerWeise nachsteht. Gerade 

die allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen erscheinen 
für Umweltgutachten besonders prädestiniert, weil sie neben dem 

Nachweis der erforderlichen Sachkunde auch die höchstmögliche 
staatliche Qualifikation hinsichtlich ihrer Unparteilichkeit vorweisen 

können. 
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Veränderungen im Österreichischen Normenwerk 
Neue Önormen 
Mit dem Ausgabedatum 1. Dezember 1986 erschienen folgende neue Önormen: 

A 1305 Computer-Output-Mikrofilm (COM); Begriffsbestimmungen und Anforderungen 

(PG3) 

A9013 

B 2592 

B 2595 

B 3718 

B 3720 

B 3725 

Fehlerbaumanalyse; Auswertung des Fehlerbaumes mit Hilfe der Wahrschein­

lichkeitsrechnung (PG 11) 

Druckrohre und Formstücke aus duktilem Gußeisen für Gas- oder Wasserleitun­

gen; Steckmuffenverbindungen (PG 5) 

Kanalrohre und Formstücke aus duktilem Gußeisen (K); Formen, Abmessungen, 

Gütesicherung (PG 15) 

Flachglas im Bauwesen; angriffhemmende Verglasungssysteme; durchwurf­

hemmende Verglasung; Anforderungen und Prüfungen; Normkennzeichnung 

(PG6) 

Spiegel aus silberbeschichtetem Flachglas (PG 9) 

Flachglas im Bauwesen; Glaskanten; Begriffsbestimmungen für Formen und 

Ausführungsarten (PG 5) 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1468 

Teil 21; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 8x57 JAS (PG 3) 

Tei122; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Ka'llber 8x58 R (PG 3) 

Teil23; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 8x60 R (PG 3) 

Teil24; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber Sx6Q RS (PG 3) 

Teil25; BUchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 8x65 R (PG 3) 

Teil 26; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 8x65 RS (PG 3) 

Teil27; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 8x72 R (PG 3) 

Teil 28; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 8x75 RS (PG 3) 

Tei129; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 8.15x46 R (PG 3) 

Teil 30; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager: Kaliber 9x57 R (PG 3) 

Tei131; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 9.3x72 R (PG 3) 

Teil32; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 9.3x74 R (PG 3) 

Teil33; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 1 0.3x60 R (PG 3) 

Teil34; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 11.15x60 R (PG 3) 

Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmungen der Wassertropfenecht­

heit von Färbungen und Drucken (PG 4) 

63803 Vornorm; Schutz des Holzes von Fenstern, Fenstertüren und Türen durch den S 1485 Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Stickstoffoxidechtheit 

von Färbungen und Drucken (PG 8) Hersteller; Begriffe, Anforderungen, Prüfungen und Verarbeitung (PG 9) 

B 4970 Verkehrsbauwerke für den Personennahverkehr; Planung von Haltestellen S 1489 Prüfung d& Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Avivierechiheil von Fär­

bungen und Drucken (PG 4) 

B 5356 

B 5359 

F 2106 

F 4040 

L5265 

M 1302 

M3120 

M 3221 

M 3260 

M 6331 

M 7842 

M 7860 

M 9507 

M9751 

M 9806 

s 1120 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

s 1393 

(PG 10) 

Türschlösser; Profilzylinder mit Stiflzuhaltungen für gezahnte Profilschlüssel; 

Maße und Anforderungen (PG 9) 

Türschlösser; Schließzylinder; Prüfmethoden (PG 3) 

Drahteinbindung von Kupplungen in Feuerwehrdruckschläuchen (PG 3) 

Rettungsgeschirr für den Feuerwehreinsatz; Anforderungen, Prüfungen, Norm­

kennzeichnung (PG 9) 

Prüfung von Probenahmeanlagen in Mllchsammelwagen (PG 8) 

Teil 5; Taleranzen und Passungen; Allgemeines; Taleranzen und Abmaße für 

Längenmaße über 10.000 mm bis 25.000 mm (PG 9) 

Schraubenstähle für Druckgefäße und Druckbehälter; Gütevorschriften (PG 1 8) 

Stabstahl; warmgewalzter Rundstahl für allgemeine und besondere Verwendung; 

Abmessungen, Massen, zulässige Abweichungen (PG 6) 

Stabstahl; Formstahl; warmgewalzter rundkantiger U-Stahl; Abmessungen, Mas­

sen, zulässige Abweichungen, statische Werte (PG 8) 

Wälzlager; technische Ueferbedingungen (PG 5) 

Hart- und Hochtemperaturlötverbindungen metallischer Bauteile (PG 12) 

Einteilung von Fehlern an Schweißverbindungen aus Kunststoffen; Benennun­

gen, Beschreibungen (PG 1 0) 

Stahldrahtseile; Seildraht für Seile von Treibscheibenaufzügen (fS) (PG 8) 

Statigförderer; Gurtförderar für Schüttgüter; Berechnung und Auslieferung 

(PG 14) 

Flurförderzeuge; Verbots-, Gebots- und Hinweiszeichen; Gestaltung und Anbrin­

gung (PG 6) 

VornOfm; Mikrowallen und Hochlrequenzbefeich; Begriffsbestimmungen, zuläs­

sige Werte, Messungen (PG 16) 

Teilt; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager: Kaliber 5.6x35 R (PG 3) 

Teil 2; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 5.6x50 R (PG 3) 

Teil 3; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 5.6x52 R (PG 3) 

Teil 4; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 5.6x57 R (PG 3) 

TeilS; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 5.6x61 R SE v. H. 

(PG3) 

Teil 6; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 6.5x51 R (PG 3) 

Teil 7; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 6.5x52 R (PG 3) 

Tell 8; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 6.5x57 R (PG 3) 

Tei19; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 6.5x58 R (PG 3) 

Teil 1 0; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 6.5x68 R (PG 3) 

Teil 11: Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 7 x 57 R (PG 3) 

Teil12; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 7 mm Mag. Fl. H. & 

H. (PG3) 

Teil13; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 7x65 R (PG3) 

Tell14; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager: Kaliber 7x72 R (PG 3) 

Teil 15; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 7x75 R SE v. H. 

(PG3) 

Teil16; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager: Kaliber7.62x54 R (PG 3) 

Tell17; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber Bx50 R (PG 3) 

Tell1 B: Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 8x56 AM 30 (PG 3) 

Teil19; Büchsenpatrone mit Rand und Patronen Iager; Kaliber 8x57 R 360 (PG 3) 

Tei120; Büchsenpatrone mit Rand und Patronenlager; Kaliber 8x57 JA (PG 3) 
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S 1795 Textillärberei; Begriffsbestimmungen (PG 13) 

S 4231 Teil1; Campingzelte; Benennungen (PG 15) 

S 5212 Medizinische Röntgenanlagen bis 300 kV; Strahlenschutzregeln für die Errich­

tung (PG 22) 

EN 165 Persönlicher Augenschutz; Wörterbuch (PG 8) 
EN 171 Persönlicher Augenschutz: tnfrarotschutzfilter; Transmissionsanforderungen 

und empfohlene Verwendung (PG 6) 

EN 212 Holzschutzmittel; Anleitung für die Probenahme und Probenvorbereitung von 

Holzschutzmitteln und von behandeltem Holz für die Analyse (PG 13) 

ISO 5664 Wasseruntersuchung; Bestimmung von Ammonium: Methodemittels Destillation 
und Titration (PG C) 

ISO 6318 Rundheitsmessung; Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Rundhell 

(PGD) 

ISO 7049 Linsenblechschrauben mit Kreuzschlitz (PG C) 

ISO 7050 Senkblechschrauben mit Kreuzschlitz (PG C) 

ISO 7051 

ISO 7388 

ISO 7388 

Linsensenkblechschrauben mit Kreuzschlitz (PG C) 

Teil 1; Kegelschäfte mit 7:24-Steilkegel für automatischen Werkzeugwechsel; 

Schäfte Nr. 40, 45 und 50; Abmessungen (PG C) 

Teil 2; Kegelschäfte mit 7:24-Steilkegel für automatischen Werkzeugwechsel; 

Anzug!;lolzen für Schäfte Nr. 40, 45 und 50; Abmessungen und mechanische 
Eigenschaften (PG C) 

Mit dem Ausgabedatum 1. Jänner 1987 erschienen folgende neue Önormen: 
8 3852 Brandschutztore; Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe- und Falttüren und 

-Iore (PG9) 

B 3860 

B 4604 

8 4604 

c 2550 

K 1105 

M6324 

M6324 

M9710 

z 1001 

EN 170 

ISO 5961 

Dachbodenabschlüsse mit oder ohne Treppe (PG 9) 

Teilt; Stahlbau; Krantragwerke; Berechnung und Ausführung (PG 18) 

Teil2; Vornorm; Stahlbau; Krantragwerke; Anforderungen an Schweißverbindun· 

gen (PG 3) 
Chemische Nickel-Phosphor-Überzüge; Anforderungen, Prüfungen (PG 18) 

Rollstühle; Begriffsbestimmungen, Einteilung und Abmessungen (PG 15) 

Teilt ; Wälzlager; Zu gehör; Spannhülsen, Abziehhülsen, Nutmuttern, Sicherungs­

elemente (PG 15) 

Teil2; Wälzlager; Zugehör; Sprengringe, Ringnuten (PG 8) 

Stetlgförderer, Schneckenförderer: beispielhafte Lösungen für die Sicherung von 

Scher- und Einzugstellen (PG 15) 

Kennzeichnung von Rohrleitungen nach deren Inhalt (PG 8) 

Persönlicher Augenschutz; Ultraviolettschutzfilter; Transmissionsanforderungen 

und empfohlene Verwendung (PG 8) 

Wassaruntersuchung; Bestimmung von Cadmium; Methoden der Flammen­

atomabsorptionsspektrometrie (PG F) 

Mit dem Ausgabedatum 1. Februar 1987 erschienen: 

A 1306 Computer-Output-Mikrofilm (COM): Mikroplanfilm (Mikrofiche) A 6; Maße, Auf­

bau, Verkleinerungsfaktoren (PG 8) 

8 2527 Pläne für Gasversorgungsleitungen im Ortsgebiet (PG 15) 

B 2591 Druckrohre und FOfmstücke aus duktilem Gußelsen für Gas- od& Wasserleitun­

gen; Formen, Abmessungen, Gütesicherung, Normkennzeichnung (P 36) 
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M 6775 Teil 4; Taleranzen für Kegelradverzahnungen; Taleranzen für Achsenwinkelab­

weichungen und Achsenschnittpunktabweichungen (PG 4) 

Folgende önonnen ersetzen mit 1. Dezember 1986 Ihre vorhergehende Ausgabe: 

A 3011 Teilt; Graphische Symbole filrdie Öffeotlichkeitsinformation; allgemeine Grund­
sätze (PG 9) 

B 1100 

83646 

83646 

B 3646 

8 3646 

83646 

B3646 

B4903 

F 2105 

M3223 

Maßordnung im Bauwesen; Maßtoleranzen; Begriffsbestimmungen und Grund­
sätze (PG 1 1) 
Teilt; Dach- und Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder modifiziertem Bitumen; 

Prüfung; Begriffsbestimmungen und Probenentnahme (PG 5) 
Teil 2; Dach- und Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder modifiziertem Bitumen; 
Prüfung, Beschaffenheit, flächenbezogene Masse, Dicke, Durchtränkung (PG 4) 
Tell3; Dach- und Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder modifiziertem Bitumen; 

Prüfung; Verhalten unter Zugbeanspruchung (PG 4) 
Teil4; Dach- und Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder modifiziertem Bitumen; 

Prüfung; Biegsamkeit bei tiefen Temperaturen (PG 4) 

TeilS; Dach- und Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder modifiziertem Bitumen; 

Prüfung; Wärmebeständigkeit und thermische Alterung (PG 6) 

Teil6; Dach- und Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder modififziertem Bitumen; 

Prüfung; Wasserdichtheit (PG 5) 

Mehrgeschossige Regalanlagen (PG 4) 
Feuerwehrdruckschläuche; Anforderungen, Prüfung, NOfmkennzeichnung 

(PG 11) 

Stabstahl; warmgewalzter Rundstahl für Schrauben, Muttern und Nieten; Ab­

messungen, Massen, zulässige Abweichungen (PG 6) 

M 3230 Stabstahl; warmgewalzter Flachstahl; Abmessungen, Massen, zulässige Abwei­

chungen (PG 5) 

M 3247 Stabstahl; warmgewalzter ungleichschenkeliger rundkantiger Winkelstahl; Ab­

messungen, Massen, zulässige Abweichungen, statische Werte (PG 8) 

M 3276 Walzdraht; warmgewalzter Rundwalzdraht aus Stahl; Abmessungen, Massen, 

zulässige Abweichungen (PG 5) 

M3280 

M5480 

M5481 

M5482 

M 5637 

M 6701 

M 7615 

M9534 

M 9538 

s 2010 

82011 

S5036 

Walzdraht; warmgewalzter Rundwalzdraht für Schrauben, Muttern und Nieten; 

Abmessungen, Massen, zulässige Abweichungen (PG 5) 

Rohrspannschlösser aus Stahlrohr oder Rundstahl (PG 5) 
Spannschloßmuttern aus Sechskanlstahl (PG 3) 

Spannschlösser, geschmiedet (PG 4) 

Anschlagrohre aus Stahl, geschweißt; Abmessungen, Massen, statische Werte 

(PG 10) 

Bezugsprofile für Zylinderräder mit Evolventenverzahnung für den allgemeinen 

Maschinenbau und den Schwermaschinenbau (PG 8) 

Teil1; Lüftungstechnische Anlagen; kreisrunde Wickelfalzrohre und Formstücke 

aus Stahlblech; Abmessungen, Anforderungen, Ausmaß (PG 12) 

Stahldrahtsei\e; Zugseile; Rundlitzenseile in Sondermachart (PG 4) 

Stahldrahtseile für Treibscheibenaufzüge (TS) (PG 5) 

Mü\lsäcke; Abmessungen und Anforderungen (PG 4) 

Müllsackständer und Müllsackbehälter aus Stahl (PG 8) 

Bestimmung der Schalleistung von Schallquellen; Verfahren am Einsatzort 

(PG 18) 

Folgende Önonnen ersetzen mit 1. Jänner 19871hre vorhergehende Ausgabe: 

8 3319 Zumahlflugasche für die Zementerzeugung (PG 5) 

B 3638 

B4904 

B 4910 

M5638 

Technische Asphalte für den Straßenbau und verwandte Gebiete; Kugelein­

druckprüfung von Gußasphalten (PG 4) 

Fahrbare Regalanlagen (PG 8) 

Lagereinrichtungen; Benennungen mit Definitionen (PG 8) 

Anschlagrohre aus Stahl, geschweißt; technische Ueferbedingungen (PG 4) 

Fotgende Önonn 8fWtzt mit 1. Februar 1987 ihre vorhergehende Ausgabe: 

A 1113 Prüfung von Papier und Pappe; Bestimmung der Fettdurchlässigkeit (PG 5) 

Folgende Önonn ersetzt mit 1. Februar 19871hre vorhergehende Ausgabe Im abgekürz­

ten Verfahren: 

K 2012 Einmalspritzen aus Kunststoffen für medizinische Zwecke; Maße, Anforderun­

gen, Prüfung (PG 15) 

Folgende Önonnen ersetzen mit 1. Dezember 1986 ihre vorhergehende Ausgabe im 

abgekürzten Verfahren: 

S 1393 Büchsenpatronen mit Rand; Abmessungen (PG 10) 

S 1394 Teil 6; Büchsenpatrone mit Rille und Gürtel und Patronenlager; Kali~r 6.5 mm 

Rem. Mag. (PG 3)' 

s 1394 

s 1394 

Teil 9; Büchsenpatrone mit Rille und Gürtel und Patronenlager; Kaliber 7 mm 

Rem. Mag. (PG 3)' 
Teil 15; Büchsenpatrone mit Rille und Gürtel und Patronenlager; Kaliber 308 

Norma Mag. (PG 3)' 
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s t394 

S1394 

S1394 

Teil17; Büchsenpatrone mit Rille und Gürtel und Patrooenlager, Kaliber 338 Win. 

Mag. (PG 3)' 

Teil19; Büchsenpatronemit Rille und Gürtel und Patronen Iager; Kaliber 350Rem. 

Mag. (PG 3)" 

Teil 20; Büchsenpatrone mit Rille und Gürtel und Patronenlager; Kaliber 358 

NOI'ma Mag. (PG 3)' 

Zurückgezogene Önormen 
Folgende Önormen wurden mit 30. November 1988 zuriiekgezogen: 

M 3221 Teilt; Stabstaht; warmgewalzter Rundstahl für altgemeine Verwendung; Abmes­

sungen, Gewichte, zulässige Abweichungen (ersetzt durch Önorm M 3321, Dez. 
1986) 

M3221 

M3255 

M3267 

M5357 

M6072 

M 7615 

Teil2; Stabstahl; warmgewalzter Rundstahl für besondere Verwendung; Abmes­

sungen, Gewichte, zulässige Abweichungen (ersetzt durch Önorm M 3221, Dez. 
1986) 

Stabstahl; warmgewalzter U-Stahl unter 80 mm Höhe; Abmessungen, Gewichte, 

zulässige Abweichungen, statische Werte (ersetzt durch Önorm M 3260, Dez. 

1986) 

Formstahl; warmgewalzter U-Stahl ab 80 mm Höhe; Abmessungen, Gewichte, 

zulässige Abweichungen, statische Werte (ersetzt durch Önorm M 3260, Dez. 

1986) 

Linsensenkblechschrauben mit Kreuzschlitz (ersetzt durch Önorm ISO 7049, 

Dez. 1986) 

Druckrohre und Formstücke aus duktilem Gußeisen für Gas- oder Wasserleitun­

gen; Steckmuffenverbindungen (ersetzt durch Önorm B 2592, Dez. 1986) 

Teil 3; Lüftungstechnische Anlagen; Aufmaß und Abrechnung von kreisrunden 

Luftleitungen (ersetzt durch Önorm M 7615 Teilt, Dez. 1986) 

Zurückziehung der Empfehlung von DIN 
Dkl nachfotgend angeführten DIN-Nonnen waren zur Anwendung in Ö8temllch emp. 

fohkln; diese Empfehlung wird hiemit zurückgezogen: 

Dl N 158 Metrisches kegeliges Außengewinde mit zugehörigem zylindrischen lnnengewin-

de; Nennmaße und zulässige Abweichungen (ersatzlos) 

DIN 464 Hohe Rändelschraube (ersatzlos) 

DIN 465 

DIN 466 

Hohe Rändelschraube mit Schlitz (ersatzlos) 

Hohe Rändelmuttern (ersatzlos) 

DIN 467 Flache Rändelmuttern (ersatzlos) 

DIN 546 Schlitzmuttern (ersatzlos) 

DIN 653 Flache Rändelschrauben (ersatzlos) 

DIN 2509 Schraubenbolzen (ersatzlos) 

DIN 45 310 Teilt; Elngangswerte, Ausgangswerte und Kontaktbelegung der Steckvorrich­

tungen bei Rundfunkempfängern; Ton-Rundfunkempfänger (ersatzlos) 

Obernahme einer Europäischen Norm durch die Empfehlung 
einer DIN 
Folgende DIN wurde mit 1. Dezember 1986 zur Anwendung in ÖlrterTeich empfohkm: 

DIN 66 252 Teil 1; Graphische Systeme der lnformationsverarbeitung; graphisches Kernsy-

stem (GKS); funktionelle Beschreibung 

Diese (sehr umfangreiche) DIN stellt die deutschsprachige Fassung derEN 27 942: 1986dar, 

die wiederum mit ISO 7942/1985 übereinstimmt. Der Weg ihrer Empfehlung wurde gewählt, 

um der Verpflichtung der Übernahme der EN 27 942 nachzukommen, ohne eine eigene 

Drucklegung vornehmen zu müssen.' 

' Käufer der vorhergehenden Ausgabe können diese gegen die Neuausgabe kostenlos ein­
tauschen bzw. Abonnenten bekommen diese kostenlos zugeschickt. 
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Kapitalisierungszinsfuß 1987 
Die Präsidenten der Oberlandesgerichte haben den Kapitali­

sierungszinsfuß nach der Realschätzungsordnung für das Jahr 
1987 fes1gese1z1 wie folgt 

1.Wien: 

a) für land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften mit 4 Pro­
zent; 

b) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung ganz oder 
zum überwiegenden Teil nach dem Mietrechtsgesetz er­
folgt, mit 4,5 Prozent; 

c) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung nicht oder 
überwiegend nicht nach dem Mietrechtsgesetz erfolgt, mit 
5 Prozent. 

2. Linz: 

einheitlich mit 4 Prozent. 

3. lnnsbruck: 

a) für land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften mit 4 Pro­
zent; 

b) für Gebäude ohne land- und forstwirtschaftliehen oder indu­
striellen Betrieb mit 5 Prozent. 

4. Graz: 

a) für Gebäude ohne land- und forstwirtschaftliehen Betrieb, 
bei denen die Mietzinsberechnung ganz oder zum überwie­
genden Teil nach den Bestimmungen des Mietrechtsgeset­
zes erfolgt, mit 3 Prozent; 

b) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung nicht oder 
überwiegend nicht nach den B~stimmungen des Miet­
rechtsgesetzes erfolgt, mit 5 Prozent; 

c) für größere landwirtschaftliche Güter mit 4 Prozent; 
d) für größere forstwirtschaftliche Güter mit 4 Prozent. 

Seit 1. Jänner 1987 
Sachverständlgenenlgell und Aufwandersatz 
ltlr das Fachgablei Fischerei 
Zeithonorar je Stunde .•...................... S 535,-
KanzleikräftejeStunde........ . ............ S345,-

E-Pol und Boo1sführer je S1unde . . . . S 265,-
sons1igeHIIfskräftejeS1unde .................. S160.-
E-Aggrega1bis2,5kWjeS1unde ................ S280,-
E-Aggrega1über2,5kWjeS1unde .............. S480,-
Boo1sbenü1zungjeS1unde................ S 120,-
AußenbordmotorjeStunde ................... S280,-
Gerä1e1ransportjekm ........................ S 7,50 
Bootsanhänger je km ........................ S 2,-
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Gebührenersatz 
bei Verfahrenshilfe 
e Ersatz für Sachverständigengebühren bei Verfahrenshilfe (§ 64 Z 3 

ZPO) 

Der Gebührenanspruch des Gerichtssachverständigen entsteht in 
dem Zeitpunkt, in dem er bei Gericht geltend gemacht wird und nicht 
im Zeitpunkt der gerichtlichen Bestimmung. Der Beschwerdeführer 
brachte eine Klage ein und bot den Beweis durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens an. Der vom Gericht bestellte Sachver­
ständige legte die Honorarnote über seinen Anspruch am 22. Mai 
1980. Mit Antrag vom 25. Juli 1980 begehrte der Beschwerdeführer 
die Bewilligung der Verfahrenshilfe, welchem Antrag das Gericht statt­

gab. Da der Beschwerdeführer erst nach Entstehen des Anspruches 
des Sachverständigen auf seine Gebühren um die Bewilligung der 
Verfahrenshilfe angesucht hat, kann sich die Verfahrenshilfe auf die 
streitgegenständlichen Gebühren nicht mehr auswirken. Der 
Beschwerdeführer mußtrotz Verfahrenshilfe die Sachverständigen­

gebühren ersetzen. (Abweisung) 

(VwGH 7. Ok1ober 1985, 85/15/0179) 

Fristsatzung und Kostenvorschuß 
beim Sachverständigenbeweis 
Der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien hat folgenden Erlaß von 
29. Dezember 1986, Zl. Jv 1 8.290-5b/86, an die- ihm unterstellten 
Gerichte gerichtet: 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachver­
ständigen Österreichs hat aus gegebenem Anlaß ersucht, die Gerichte 
auf den Umstand hinzuweisen, daß die Fristen zur Gutachtenserstat­
tung in einer Dauer bestimmt werden sollten, daß die Sachverständi­
gen sie auch tatsächlich einhalten können. Bei der Fristbestimmung 
wäre zu bedenken, daß schon allein die Terminvereinbarung mit den 
Parteien und Parteienvertretern für einen Augenschein oder die Auf­
nahme des Befundes oft geraume Zeit in Anspruch nimmt. Fristen von 
zwei, drei oder meist auch von vier Wochen seien in der Regel zu kurz. 

Um eine unnötige Komplizierung der Verfahren zu vermeiden, sollte 
aber auch der Höhe der aufgetragenen Kostenvorschüsse entspre­
chendes Augenmerk zugewendet werden. Die Bestimmung der 
Kostenvorschüsse sollte sich an dem voraussichtlichen Arbeitsum­
fang und den einschlägigen Vorschriften des GebAG 1975 orientieren; 
in vielen Fällen werde eine Rücksprache mit dem Sachverständigen 
empfehlenswert sein. 

Ich bringe dieses Ersuchen des Hauptverbandes der allgemein beei­
deten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs- unvorgreiflich der 
unabhängigen Rechtsprechung - zur Kenntnis und füge bei, daß die 
Verfahren aber auch nicht durch zu lange Fristen für die Gutachtenser­
stattung ungebührlich verzögert werden dürfen. Die Einhaltung der 
gesetzten Fristen wäre in jedem Fall durch Kalender zu überwachen 

(Priuss1ück). 
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Honorierung des Sachverständigen nach 
außergerichtlicher Beratertätigkeit 
1. Die Honorierung des Sachverständigen gemäß § 34 Abs. 3 

GebAG hat zumindest der außergerichtlichen Beratertätigkett 
des Sachverständigen- hier: EDV-Berater- zu entsprechen. 

2. Die notwendige Beiziehung von Hilfskräften hat stets nur in der 
tatsächlich aufgewendeten Höhe (inklusive Lohnneben kosten) 
zu erfolgen. 

3. Eine Teilnahme an Fachseminaren, auch als Vortragender 
gegen Entgelt, vermag an sich noch keine Befangenheit des 
Sachverständigen zu begründen. 

(OLG Wien, 26. Februar 1986, 1 R 44, 45/86) 

Das Erstgericht faßte die angefochtenen Beschlüsseamselben Tag: 
Mit dem Beschluß ON 35 wurden die Gebühren des Sachverständigen 
mit insgesamt 187.250 Schilling bestimmt, darin enthalten die im 
Rekursverfahren strittigen Punkte 3 (73 Stunden Mühewaltung gemäß 
§ 34 Abs. 2 GebAG 8. 900 Schilling) und 4 (140 Gehilfenstunden gemäß 
§ 30 Abs. 1 GebAG 8 625 Schilling); mit dem Beschluß ON 36 wies es 
den gegen den Sachverständigen gerichteten Ablehnungsantrag der 
Klägerin ab. 

Gegen diese Beschlüsse richten sich die Rekurse der Klägerin mit 
dem Antrag (zu ON 35), den Gebührenanspruch des Sachverständi­
gen zur Gänze abzuweisen, in eventu, zu Punkt 3 die Gebühr des 
Sachverständigen gemäß§ 34 Abs. 3 GebAG mit 19.410,60 Schilling 
zu bestimmen und die für die Beiziehung von Hilfskräften gemäß§ 30 
Abs. 1 GebAG beantragten Kosten zur Gänze abzuweisen, hilfsweise, 
den angefochtenen Beschluß in den Punkten 3 und 4 aufzuheben und 
die Rechtssache zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entschei­
dung an das Erstgericht zurückzuverweisen; (zu ON 36), den ange­
fochtenen Beschluß "aufzuheben", dem Ablehnungsantrag Folge zu 
geben und der Beklagten die Rekurskosten aufzuerlegen. 

Der Rekurs gegen ON 35 ist teilweise begründet, jener gegen ON 36 
unberechtigt. 

Zu ON 35: Das Erstgericht hat die Gebühr für Mühewaltung gemäß 
§ 34 Abs. 2 GebAG mit 900 Schilling pro Stunde bestimmt. Die dage­
gen gerichteten Rekursausführungen vermögen nicht zu überzeugen. 
Nur der Vollständigkeit halber sei vermerkt, daß die Klägerin prozes­

sual unzulässig die "Beweiswürdigung" durch das Erstgericht 
bekämpft. Ein derartiger Rekursgrund ist der Zivilprozeßordnung 
fremd. Da die Klägerin allerdings in Wahrheit auch hier den Anfech­
tungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung geltend macht, 
war inhaltlich auf den bezüglichen Rekursvortrag einzugehen. Das 
Rekursgericht vermag sich den Argumenten der Klägerin jedoch nicht 
anzuschließen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die vom 
Sachverständigen verzeichneten Sätze branchenüblich sind. Die 
Höhe der bezüglichen Ansätze kann heute als allgemein bekannt gel­
ten. Ebenso können keine Bedenken dagegen aufkommen, daß die 
vorliegende Tätigkeit des Sachverständigen der Bestimmung des§ 34 
Abs. 2 GebAG zu unterstellen ist. Die Argumentation der Klägerin, 
wonach die Vorschrift des§ 34 Abs. 3 GebAG anzuwenden sei, über­
rascht einigermaßen.lst doch dort die Rede von einfachen geschäftli­
chen oder gewerblichen Erfahrungen. Es liegt aber auf der Hand, daß 
ein Gutachten über die Brauchbarkeit einer EDV-Anlage bzw. eines 
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EDV-Systems keinesfalls nach diesen Kriterien beurteilt werden kann. 
Die Klägerin ist aber auch nicht im Recht, wenn sie vorträgt, daß die 

Gebühr für Mühewaltung sich nicht an den Stundensätzen orientieren 
dürfe, die der Sachverständige für seine Beratungstätigkeit verrech­
net. Zwar wird im Rekurs richtig erkannt, daß nach§ 34 Abs. 2 GebAG 
bei Bestimmung der Gebühr für Mühewaltung Maßstab jene Einkünfte 
sind, die der Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit 
im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge, doch ist 
die daraus von der Klägerin gezogene Schlußfolgerung nicht vertret­
bar. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daß im allgemeinen die 
Sachverständigentätigkeit zumindest der Beratertätigkeit gleichwer-
tig ist. Das Erstgericht hat daher frei von Rechtsirrtum den Stunden- . ~"J) 
satz-die Gesamtanzahl der aufgewendeten Stunden ist glaubhaft-
mit 900 Schilling bemessen. 

Die Klägerin ist allerdings insofern im Recht, als sie sich gegen Punkt 4 
des Beschlusses ON 35 (Kosten für Hilfskraft) wendet. Der Sachver­
ständige hat hier, ebenfalls den Sätzen für Beratertätigkeit usw. fol­
gend, pro Stunde 625 Schilling verzeichnet. Dies entspricht nicht dem 
Gesetz. Denn gemäß§ 30 Abs. 1 Z 1 GebAG zählen dazu jene Kosten, 
die der Sachverständige für die Arbeitsleistung der Hilfskraft aufwen~ 
den muß. Daraus folgt ("aufwenden muß"), daß unter diesem Titel nur 
die vom Sachverständigen für die Hilfskraft aufgewendeten Kosten in 
ihrer tatsächlichen Höhe, also ohne einen diesbezüglichen Verdienst 
des Sachverständigen, angesprochen werden können. Die tatsächli~ 
ehe Höhe dieser Aufwendungen steht aber derzeit noch nicht fest, so 
daß darüber noch nicht abgesprochen werden kann. Im fortgesetzten 
Verfahren wird daher der Sachverständige nachzuweisen haben, wel­
che Kosten ihm für die betreffende Hilfskraft erwachsen sind. Sollte es 
sich dabei um einen Angestellten des Sachverständigen gehandelt 
haben, wird der Sachverständige darzutun haben, welches Gehalt er 
diesem Ange.stellten zahlt. Aus diesem Gehalt zuzüglich der Lohnne­
benkosten wird der dem Gesetz entsprechende Stundensatz zu ermit-
teln sein. Sollten die Lohnnebenkosten nicht ziffernmäßig nachweis- ~ 
bar sein, wird von dem gerichtsbekannten Satz von 90 bis 95 Prozent 
auszugehen sein. 

Dem Rekurs gegen den Beschluß ON 35 war daher teilweise Folge zu 
geben, der Beschluß in diesem Umfang aufzuheben und dem Erstge­
richt die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufzu­
tragen. 

Ein Kostenausspruch entfiel im Hinblick auf die Bestimmung des§ 41 
Abs. 3 letzter Satz GebAG. 

Zu ON 36: Die Klägerin hat den Sachverständigen nach Erstattung des 
Gutachtens mit der Behauptung abgelehnt, daß dieser regelmäßig auf 
Grund seiner freundschaftlichen Beziehungen zu leitenden Angestell­
ten der Beklagten, deren (auch mit Damenbegleitung) eingeladener 
Gast in dem von ihr betriebenen Luxushotel in Saint-Paul-de-Vence 
sei, wo der Sachverständige, der mit der Beklagten in vertraglichen 
Beziehungen im Zusammenhang mit dem prozeßgegenständlichen 
Sachgebiet stehe, auch Vorträge halte. Der Sachverständige hat sich 
hiezu ausführlich geäußert und sich als nicht befangen erklärt. 

Mit dem angefochtenen Beschluß hat das Erstgericht den Ableh~ 
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nungsantrag negativ beschieden und festgestellt, daß die Klägerin 
vom maßgebenden Sachverhalt erstmals am 5. November 1985 
erfuhr. Der Sachverständige unterhält keine freundschaftlichen Bezie­

hungen zu leitenden Angestellten der Beklagten, sondern kennt diese 
wie auch leitende Angestellte anderer Firmen der Branche ausschließ­
lich im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit. Er steht in keiner Ver­

tragsbeziehungzur Beklagten. Fallweise nimmt er an Seminaren, die 
von der Muttergesellschaft der Beklagten in dem von der Klägerin 
genannten Seminarhotel stattfinden, teil, wobei die Beklagte generell 

die Kosten der Unterbringung und Verpflegung trägt, welche Gestal­
tung branchenüblich ist. Er hätte 1981 im Rahmen eines Fachsemi­

nars auch bei einer anderen EDV-Firma einen Vortrag gehalten, wenn 
sich die Möglichkeit dazu ergeben hätte. 

Auf Grund dieses Sachverhaltes erachtete das Erstgericht den Sach­

verständigen nicht als befangen. 

Die Klägerin vermißt in ihrem Rekurs Feststellungen des Erstgerichtes 

darüber, daß der Sachverständige für den von ihm gehaltenen Vortrag 

ein Honorar erhielt und von der Beklagten in den Tagungsunterlagen 

als ein (auch) mit ihr zusammenarbeitender Betriebsberater bezeich­
net wurde, ferner, daß die Teilnahme des Sachverständigen an Semi­

naren der Beklagten für ihn wirtschaftlich notwendig sei. Nach einer 

(rechtlich unzulässigen) Bekämpfung der Beweiswürdigung, meint die 
Klägern, daß aus rechtlichen Gründen beim festgestellten bzw. zu 

ergänzenden Sachverhalt eine Befangenheit des Sachverständigen 
gegeben sei. 

Von einer Befangenheit kann jedoch keine Rede sein. 

Was zunächst die Rechtzeitigkeit des Ablehnungsantrages betrifft 

(§ 355 Abs. 2 letzter Satz ZPO), so ist diese nach den unbekämpften 

und unbekämpfbaren erstgerichtlichen Feststellungen gegeben, 
obwohl es einigermaßen befremdet, wenn der Klagevertreter, als Aus­

kunftsparsen vernommen, nur von einem .,Bekannten" spricht, von 
dem er zu einem bestimmten Zeitpunkt vom maßgeblichen Sachver­

halt erfahren haben will. Eine Namensnennung zwecks verläßlicher 
Überprüfung wäre angezeigt gewesen. Gleichviel ist von der Rechtzei­

tigkelt des Antrages auszugehen. Der Ablehnungsantrag ist aber nicht 
gerechtfertigt. 

Nach § 355 Abs. 1 ZPO kann ein Sachverständiger aus denselben 

Gründen wie ein Richter abgelehnt werden, also(§ 19 Z 2 JN) wenn ein 

ausreichender Grund vorliegt, seine Unbefangenheit in Zweifel zu zie­

hen. Nach der Rechtsprechung genügt demnach nicht eine bloße 
Besorgnis der Befangenheit, sondern es müssen zureichende Gründe 

glaubhaft gemacht werden, daß sich der Sachverständige bei seinem 

Gutachten von anderen als sachlichen Gesichtspunkten würde leiten 
lassen (MGA ZP0 13 § 19 JN/6). Davon ausgehend, kann aber vorlie­

gend von einer Befangenheit keine Rede sein. Die bloße Teilnahme an 

irgendwelchen Seminaren kann an sich keinesfalls eine Befangenheit 
begründen, zumal in der heutigen technisch Schnellebigen Zeit die 

Weiterbildung von entscheidender Bedeutung ist. Daß die Teilnahme 

an Seminaren naturgemäß auch der Kontaktpflege zu Branchenkolle­

gen dient, stellt eine Selbstverständlichkeit dar und vermag ebenso­
wenig eine Befangenheit darzustellen. Somit verbleibt nur der 

Umstand, daß der Sachverständige einmal im Jahr 1981 bei der 
Beklagten einen Vortrag hielt. Selbst wenn dieses Referat entgeltlich 

gehalten worden sein sollte, kann darin schon deswegen keine Befan­

genheit liegen, weil dieser Umstand bereits lange zurückliegt. Auf d'1e 

Tatsache, daß die Beklagte in den damaligen Tagungsunterlagen den 
Sachverständigen als einen (auch) mit ihr zusammenarbeitenden 
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Betriebsberater vorstellte, braucht daher nicht eingegangen zu wer­

den und hatte der Sachverständige auf diese Bezeichnung wohl auch 
keinen Einfluß. Da schon aus diesen Erwägungen eine Befangenheit 

des Sachverständigen zu verneinen ist, erübrigte sich ein Eingehen 
auf die weiteren vom Erstgericht und der Rekurswerberio gebrauchten 
Argumente. 

Daher war dem Rekurs ein Erfolg zu versagen und der angefochtene 
Beschluß ON 36 zu bestätigen. 

Privatgutachten im StrafVerfahren 
Das Bundesministerium für Justiz ist unter Bezugnahme auf seine 

Erlässe vom 25. Juli 1952, JMZ 4269/52, und vom 21. Oktober 1952, 
JMZ 6563/52, über Privatgutachten gerichtlich beeideter Sachver­

ständiger im Strafverfahren mit der Frage befaßt worden, ob diese 
Erlässe noch in Geltung stehen bzw. ob das Bundesministerium für 

Justiz an der seinerzeit in den erwähnten Erlässen zum Ausdruck 

gebrachten Rechtsmeinung festhält 

Das Bundesministerium für Justiz geht in der Frage der Erstattung von 

Privatgutachten durch gerichtlich beeidete Sachverständige von fol­
genden Überlegungen aus: 

Die Erstattung von Privatgutachten durch einen gerichtlich beeideten 

Sachverständen ist für sich allein nicht geeignet, dessen Vertrauens­

würdigkeit in Zweifel zu ziehen und ihm etwa aus diesem Grund die 

Eigenschaft als allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger zu 
entziehen(§ 10Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes vom 19. Februar 1975, 

BGBI. Nr. 137, über den allgemein beeideten gerichtlichen Sachver­
ständigen und Dolmetscher, wodurch die frühere einschlägige Rege­

lung des§ 80 Abs. 5 der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. 
Instanz aufgehoben worden ist). 

Nur dann, wenn im Einzelfall konkrete Umstände vorliegen oder zu 

vermuten sind, die geeignet erscheinen, die volle Unbefangenheit und 
Unparteilichk€it eines Sachverständigen entweder in bezug auf ein 

bestimmtes Verfahren oder aber im Hinblick auf seine weitere Bestel­

lung als gerichtlicher Sachverständiger überhaupt in Zweifel zu zie­

hen, besteht Anlaß, die Frage der Vereinbarkelt einer privaten mit der 
"amtlichen" Gutachtertätigkeit zu prüfen. So wird beispielsweise ein 

vorangegangenes Geschäfts- oder Vertrauensverhältnis des Sach­

verständigen mit einem Prozeßbeteiligten in der Regel .,erhebliche 
Einwendungen" (§ 120 StPO) gegen die Beiziehung dieses Sachver­

ständigen in einem bestimmten Strafverfahren begründen. 

Liegen darüber hinaus Anzeichen dafür vor, daß- etwa wegen einer 
laufenden Gutachtertätigkeit im Auftrag einer bestimmten Interessen­

gruppe oder gar wegen eines einseitig wertenden Inhalts von Gutach­

ten - die Objektivität und Unbefangenheit eines Sachverständigen 

zumindest dem äußeren Anschein nach bezweifelt werden kann, so 
wird es sich empfehlen, die allgemeine Vertrauenswürdigkeit des 

Sachverständigen einer Überprüfung zu unterziehen und gegebenen­

falls eine Streichung aus der Sachverständigenliste zu erwägen (§ 12 
z 4 des oben erwähnten Bundesgesetzes). 

Die Erlässe des Bundesministeriums für Justiz vom 25. Juli 1952, JMZ 
4269/52, und vom 21. Oktober 1952, JMZ 6563/52, über Privatgut­

achten gerichtlich beeideter Sachverständiger im Strafverfahren wer­
den aufgehoben. 
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Veranstaltungen + Termine + Seminare 

Hauptverband der allgemein beeldeten 
gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs 
1010 Wien, Doblhoffgasse 315 Tel. (02 22)42 45 46 

Delegiertenversammlung 
Die Delegiertenversammlung des Hauptverbandes der allgew 

mein beeideten gerichtlichen Sachverständigen findet am 
Mittwoch, dem 20. Mai 1987, um 10 Uhr, im PalaisAuersperg, 

1080 Wien, Auerspergstraße 1, ldomeneosaal, statt. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Delegiertenver-
sammlung vom 18. April1986 

3. Bericht des Präsidenten 

4. Bericht des Kassaverwalters 
5. Entlastung des Präsidiums 

6. Gebührenanspruchsgesetz 

7. Festsetzung der Kopfbeiträge 
8. Behandlung von Anträgen 

9. Festsetzung des Ortes der nächsten Delegiertenversamm­
lung 

10. Allfälliges 

Fachseminar über die Bewertung von Gold- und 
Silberwaren 
(mit Gutachtenbeispielen und praktischen Übungen für Kollegen aus 

ganz Österreich) 
Thema: Erkennen der Edelmetalle und deren Punzenbilder, fachge­

rechte Beschreibung der Gegenstände und deren durch Gebrauch 

entstandene Mängel. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, an Hand 

von beigestellten Objekten eineinhalb Tage lang zu üben. Benotungen 
und Prüfungen sind nicht vorgesehen. Erforderliche Hilfsmittel sind 
Schreibpapier, Kugelschreiber, Leuchtstift, soweit vorhanden Chel­
sea-Filter, Taschendichroskop, Punzenliteratur. 
Tagungsort: Hotel Cottage Salzburg, 5020 Salzburg, Joseph-Mess­
ner-Straße 12, Tel. (06 62) 2 45 71. 
Semlnarvortragende: Direktor Leopold Rössler, Leiter der Wiener 
Berufsschule für Goldschmiede. SV Franz Ferdinand Gruber, Haupt­
schätzmeisterstellvertreter des Dorotheums. SV Walter Mican, Juwe­

lier und Obrllann der Fachgruppe. 
Termin: Freitag, 3. April, bis Sonntag, 5. April1987. 

Der Preis für dieses Seminar beträgt 3400 Schilling, für Mitglieder des 
Hauptverbandes 3000 Schilling einschließlich Skripten und 20 Pro­

zent Umsatzsteuer, jedoch ohne Essen und Nächtigung. Beschränkte 

Teilnehmerzahl mit 25 Personen! 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 

falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 

Seminar teilnehmen sollte. 
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Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 

Hotel Cottage Salzburg, Tel. (06 62) 2 45 71, Frau Heindl, (Stichwort: 
Juwelenseminar des Hauptverbandes der Sachverständigen) Verbin­

dung aufzunehmen. 

Internationaler SachverständlgenkongreB 
ln der Zeit vom 21. bis 23. Mai 1987 veranstaltet der Hauptverband der 

allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs 
einen Internationalen Kongreß mit dem Generalthema "Der Sachver­

ständige zwischen Ökologie und Ökonomie". Im Rahmen dieses Kon­

gresses, dessen Ehrenschutz der Herr Bundespräsident, derden Kon­

greß auch eröffnen wird, übernommen hat, werden Vortragende von 

internationaler Bedeutung Referate über Themen halten, die heutevon 
besonderem Interesse sind und denen wir Sachverständige uns nicht 

verschließen dürfen. 
Die feierliche Eröffnung findet im Festsaal der Wiener Hofburg statt. 

Während am 21. Mai 1987 abends der Bürgermeister der Stadt Wien 
einen Empfang im Wiener Rathaus gibt, steht der nächste Abend zur 

freien Disposition. Am 23. Mai ist tagsüber ein Ausflug auf dem Pro­

gramm und abends schließt der Kongreß mit einem Heurigen in Grin­
zing. Keiner besonderen Erwähnung bedarf das ebenfalls vorgese­

hene Damenprogramm. 
Für Mitglieder unseres Verbandes beträgt die Teilnahmegebühr (inkl. 

USt.) 420 Schilling, womit die Berechtigung zur Teilnahme an der 

feierlichen Eröffnung, den Vorträgen und allen gesellschaftlichen Ver­
anstaltungen gegeben ist. Es versteht sich wohl von selbst, daß eine 

möglichst große Beteiligung an allen Veranstaltungen, insbesondere 

aber an der Eröffnung im Interesse des Verbandes und damit auch 
aller Mitglieder gelegen ist. Das Vorprogramm ist im Verbandsbüro 

erhältlich. 

Vorträge österreichischer Sachverständiger in 
Ungarn 
Am 31. Oktober 1984 wurde in Budapest ein Abkommen zwi­
schen dem Hauptverband der allgemein beeideten gerichtli­

chen Sachverständigen Österreichs und dem ungarischen 

Justizministerium anderseits über den Austausch von gericht­
lich beeideten Sachverständigen für fachliche und kollegiale 

Gespräche getroffen. 
Das Abkommen gilt für alle Sparten und ist als eine Art 
menschliche und fachliche Brücke gedacht; es ist eine jener 

Aktionen, die Grenzen überbrücken sollen. Österreich hat 

dadurch eine völkerverbindende Aufgabe. 
Kollegen, die Interesse haben, in Ungarn einen Fachvortrag zu 

halten, mögen dies schriftlich dem Sekretariat des Hauptver­

bandes bekanntgeben. 
Die Reisespesen sind vom Sachverständigen selbst zu tragen, 

die Aufenthaltskosten übernimmtjeweils das Gastland. Es darf 

darauf hingewiesen werden, daß die Ungarn sehr gastfreund­

lich sind! 
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Inhaltlich breitgefächertes Bauseminar 
in Badgastein 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachver­
ständigen Österreichs hielt von 18. bis 24. Jänner 1987 sein jährlich 
stattfindendes Seminar ab. Traditionsgemäß nehmen an diesem 
Seminar nicht nur Baufachleute, sondern auch Richter und Rechtsan­
wälte teil. Da auch in diesem Jahr die Vorträge inhaltlich sehr breitge­
fächert waren, konnten die Juristen einen umfassenden Einblick in die 
Probleme der Sachverständigen machen. 

Souverän wurde das Seminar von Professor Dr. Jäger geleitet. Bau­
rat h. c. Dipl.-lng. Friedrich Rollwagen und Oberlandesgerichtsrat Dr . 

. ·~. Ernst Markel begrüßten die Teilnehmer und wiesen auf die Wichtigkeit 
., .. .' ~-;~· des Seminars hin. Den Teilnehmern standen ausgezeichnete Vorlage­

berichte zur Vertügung. Besonders ist auf die immer gültige Tatsache 
hinzuweisen, die Baurat h. c. Rollwagen in seinem Begrüßungsvor­
wort vermerkte: "Für jeden Sachverständigen, besonders aber für 
Sachverständige auf dem Gebiet der technischen Wissenschaften ist 
es eine unbestreitbare Pflicht, sein Wissen stets auf dem laufenden 
Stand zu halten. Dies bedeutet ständige Fortbildung." 

lng. Hubert Steiner, Konsulent für Bauphysik ging in seinem Vortrag 
über Dachschäden bei Flachdächern besonders auf die Divergenz der 
verschiedenen Normen ein, erschwert dadurch, daß bei der Herstel­
lung von Flachdächern verschiedene Handwerker tätig sind, wobei 
sich die einschlägigen Normen teilweise widersprechen. Für den Pla­
nenden und Ausführenden und damit auch für den für einen Schaden 
zu beurteilenden Sachverständigen bleiben für die Bearbeitung viele 
Fragen offen. 

ln dem Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Manfred Wicke wurde die Dauer­
haftigkeit von Betonbauwerken behandelt. ln diesem Vortrag wurden 
mögliche Beeinträchtigungen der Bestandsdauervon Betonkonstruk­
tionen systematisch behandelt. Dabei wurden verschiedene, häufig 
auftretende Einwirkungen, wie z. B. die Karbonatisierung des Betons 
oderder Angriff von Auftausalzen, besprochen. Bei den AUswirkungen 
ist zu unterscheiden, ob diese den Beton oder die darin eingebetteten 
Stäbe treffen. Es würden die wichtigsten Wirkungsmechanismen dar­
gestellt sowie an Hand von Diapositiven die Auswirkungen veran­
schaulicht. 

Der außergerichtlichen Beweissicherung, besonders in Zusammen­
hang mit Tiefbaugroßbauvorhaben, widmete Dipl.-lng. lmre Balogh 
seinen Vortrag. Aus der Praxis brachte er Beispiele bei Zustandfest­
stellungen und die damit verbundenen Probleme auf der Baustelle. 
Die ausgewählten Beispiele: U-Bahn-Bau in Wien, Fernheizleitungen 
und Bebauung von Baulücken. 

Der Chemiker Dr. Helmut Weber aus München behandelte sehr tem­
peramentvoll das Thema Mauerentfeuchtung, Natursteinkonservie­
rung und Mauerwerksanierung. Feuchtigkeit spielt im Bauwesen eine 
entscheidende Rolle. Dies gilt sowohl für die Vermeidung von Bau­
schäden wie auch für die Sanierung alter Gebäude, die im Regelfall, 
insbesondere im unteren Sockelbereich, unter einer entsprechend 
starken Durchfeuchtung leiden. Über die Beseitigung derartiger 
Feuchtigkeitsschäden herrscht weithin Unklarheit und Unsicherheit. 
Mittels Dias und Versuchen wurden diese Probleme erläutert. 

HEFT 1/1987 

ln dem umfassenden Vortrag über das Thema ,,Recht und Technik, 
Techniker und Juristen" behandelte Univ.-Prof. Dr. Manfred Welan 
besonders Techniker interessierende Themen. Er definierte die 
Begriffe Technik und Recht und ging auf die Entwicklung von Recht 
und Technik ein. Genauigkeit und Korrektheit, Sicherheit, Zweckmä­
ßigkeit und Sachlichkeit tragen zur Vertrauenswürdigkeit gesellschaft­
lichen Handeins bei. Rationalität steht für Vertrauen und Zuverlässig­
keit im Zusammenleben der Menschen. Technik und Recht, Techniker 
und Juristen stehen so im Dienste des Lebens. 

Ein hochaktuelles Thema- Schäden. Spätschäden, Kostenexplosio­
nen durch mangelhafte Anpassung des Projekts und/oderder Baufüh­
rung an die Umweltsituation (Untergrund, Wasserführung usw.) 
behandelte Oberbaurat Dr. W. K. Weigert. Er brachte interessante 
Fälle von Gründungs- und Setzungsproblemen, Behandlung von 
Feuchtigkeit und Wasserandrang, Demonstration von Unterfan­
gungsarbeiten in Zusammenhang mit dem Anschneiden von wasser­
führenden Schichten sowie verschiedene Probleme von Rut­
schungen. 

Der Vortrag von Architekt Dipl.-lng. Paul Artmann fand unter den 
Zuhörern eine geteilte Aufnahme. ln einem über drei Stunden dauern­
den Vortrag mit zirka 100 Dias sprach er über das Thema Dadiästhesie 
im Dienst der Baubiologie. lnfolge der Länge des Vortrages war es 
leider nicht möglich, über die Ausführungen von Dipl.-lng. Artmann zu 
diskutieren. Der Vortragende arbeitet bereits 60 Jahre auf diesem 
Gebiet der Strahleneinflüsse und dokumentierte auf Grund umfangrei­
chen Untersuchungsmaterials seine Theorien. Sicher wäre es sehr 
interessant, beim nächsten Seminar, in Gegenwart des Vortragenden, 
eine Diskussion abzuhalten. 

Univ.-Prof. Dr. Altred Pauser, Leiter des Instituts für Hochbau und 
Industriebau der Technischen Universität Wien, referierte über die 
Tragfähigkeit von Bestandsdecken . .Lm vorigen Jahrhundert entwik­
kelte sich in Wien eine ungeheure Bautätigkeit, sowohl bei repräsen­
tativen Bauten als auch im Wohnbau. Besonders der Substandard­
wohnbau, der nach Ehebungen aus dem Jahr 1981 im Bundesdurch­
schnitt 13 Prozent beträgt, ist derzeit und in den nächsten Jahrzehn­
ten besonders gefährdet. Gerade in diesen Bauten sind besonders 
Decken dieser oft über 100 Jahre alten Gebäude gefährdet. An Hand 
von Plänen aus der Bauzeit konnte man die genaue Konstruktion 
nachverfolgen und Möglichkeiten der Sanierung untersuchen. Die 
Sanierungsmöglichkeit von Holz als auch von Massivdecken wurde 
äußerst praxisnah gezeigt. Prof. Dr. Pauser stellte die Herausgabe 
einer Sammlung von Sanierungsmöglichkeiten in Aussicht, die sicher 
in den Kreisen der Sachverständigen erwünscht ist. 

Mit dem Dank an die Vortragenden verabschiedete Prof. Dr. Jäger die 
Teilnehmer dieses äußerst wertvollen Seminars und sprach die Bitte 
aus, am zehnjährigen Jubiläum dieser Seminare teilzunehmen. 

Dipl.-lng. Altred Schultz 
Zivilingenieur für Hochbau 
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Gasteiner "Verkehrsseminar" hat 
internationalen Standard 
Die Gasteiner Seminarwoche für Sachverständige und Juristen zum 
Themenkreis "Straßenverkehrsunfall und Fahzeugschaden" jährte 
sich heuer zum zehnten Mal. Aus diesem Anlaß ehrte der scheidende 
Justizminister Dr. Harald Ofner und der Bürgermeister von Badgastein 
vor allem den Tagungsleiter Senatspräsident Prof. Dr. Jäger. Unter 
seiner kundigen Führung hat diese Seminarwoche einen international 
anerkannten Standard erreicht und kann durchaus neben ähnlichen 
Veranstaltungen, z. B. der GUFU in Köln, bestehen. 

Diese Seminarwoche im winterlich reizvollen Badgastein ist zu einem 
alljährlichen Treffpunkt von Sachverständigen, Richtern, Staatsanwäl­
ten, Rechtsanwälten, Vertretern der Versicherungen und anderer 
geworden, um dort neue Erkenntnisse und Erfahrungen auszutau­
schen. Das dient nicht nur der Fortbildung, sondern auch einer Verein­
heitlichung der Denkweise und Methoden und hilft, gegenseitige Vor­
behalte der im Zivil- und Strafverfahren zusammenwirkenden Berufs­
gruppen abzubauen. Leider ist es nicht gelungen, in diesen befruch­
tenden Gedankenaustausch auch Organe der Sicherheitsbehörden 
einzubeziehen, wie das etwa bei den Tagungen Lehmanns in Baden­
Baden stets der Fall war. Auch fehlen Ministerialbeamte aus den (stets 
wechselnden) Ressorts, die für die Verkehrsstrategien zuständig sind. 
Mit Ausnahme des durch seine Beiträge stets viel beachteten Dipl.­
lng. Dr. Ernst Pfleger aus Wien fehlen auch die für den Straßenbau 
verantwortlichen Vertreter der Länder. Würde diese Verbreiterung des 
Teilnehmerkreises noch gelingen, bliebe kein Wunsch im Hinblick auf 
eine gemeinsame Willensbildung zu verkehrspolitischen Fragen offen. 

Nun aber zur diesjährigen Tagung im einzelnen: 157 Teilnehmer 
kamen, davon waren 28 von der Justiz mit Sonderurlaub freigestellte 
Richter und Staatsanwälte aus ganz Österreich. Gerade fürdiese ist es 
wichtig, daß sie ein Sachverständigengutachten lesen und kritische 
Punkte herausfinden lernen. Schon das würde zwangsläufig zu einer 
Verbesserung des Gutachtensstandards führen. 

Heuer, zur zehnten Seminarwoche, gab es ein Aufgebot von berühm­
ten Vortragenden aus dem deutschsprachigen Raum, um die uns 
jeder andere Veranstalter beneidet: Universitätsprofessoren wie 
Appel (Berlin), Danner (München) und Slibar (Wien) treffen selten 
zusammen. Zudem lernte man noch den aus der Literatur sehr 
bekannten deutschen Starsachverständigen Dipl.-lng. Schimmel­
pfennig kennen. 

Trotz so berühmter Namen blieb die Ausbeute an neuen Erkenntnis­
sen schmal. Obgleich Appel erst 1985 selbst ein Seminar an derTech­
nischen Universität Berlin zum Thema der Mehrfachkollision mit prak­
tischen Versuchen abgehalten hatte, leistete der Diskussionsbeitrag 
des Wiener Sachverständigen lng. Simonie dem Praktiker eher Hilfe, 
wonach Verletzungsfolgen der Insassen an vorderen Körperpartien, 
wie Stirn und Knie, einen Schluß darauf zulassen, daß das von diesen 
benützte Fahrzeug nicht ausschließlich von hinten angefahren worden 
sein kann. Aber große Erkenntnisse sind auch nicht immerzu erwarten 
und vonnöten. Es genügt, daß die Richter und Staatsanwälte die Blok­
kierspur der an den Radkanten verstärkt abzeichnenden Vorderräder 
von der der nur die innere Lauffläche abzeichnenden Hinterräder 
unterscheiden lernen. Oder daß sie nicht die Bremsen am havarierten 
Fahrzeug ausbauen lassen, weil die abgebremsten Räder in der Kurve 
nicht gleichzeitig zu zeichnen begonnen haben u. a. 
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Hervorgehoben sei der Vortrag von Univ.-Prof. Meyer-Gramcko, der 
der Bedeutung des Gehörsinns, des Gleichgewichtssinns und der 
Hautsinne im Straßenverkehr nachgegangen ist, ein sehr wichtiges, 
aber bisher eher vernachlässigtes Thema. Es ist nämlich erstaunlich, 
wie bei dem hohen Geräuschpegel des eigenen rollenden Fahrzeuges 
(ohne eingeschaltetem Autoradio) Warnsignale anderer Kraftfahr­
zeuge aus einiger Entfernung überhaupt nicht mehrwahrnehmbarsein 
können. Da Kinder das Orten von Geräuschen erst lernen müssen, ist 
es ganz wichtig, mindestens zweimal hintereinander zu hupen. Wich­
tig für die Fahrleistung ist auch, die Temperatur im Fahrzeug zwischen 
19 Grad im Winter und 21 Grad im Sommer zu halten. 
Von Interesse ist schließlich die Mitteilung von Dr. Kunert, wonach die 
Forschungsgemeinschaft "Auto-Sicht-Sicherheit", Köln, ein Streu­
lichtmeßgerät entwickelt hat, das es erstmals ermöglicht, eine Mes­
sung des Streulichtgrades an Windschutzscheiben vorzunehmen. 
Offenbar dem Interesse der ü.berwiegenden Zahl der Teilnehmer ent­
sprechend haben diesmal rechtliche Ausführungen gefehlt. Es wäre 
zu überlegen, ob nicht ständige Beobachter des Zivil- und Strafrech­
tes gebeten werden könnten, jeweils über interessante Entscheidun­
gen aus dem Verkehrsrecht zu referieren. Auch fürden Sachverständi­

gen ist es von Bedeutung zu wissen, worauf es letztlich dem Richter 
ankommt. Auch ließe sich dadurch oft ein unnützer Aufwand vermei­
den, worauf Schimmelpfennig in seinen Ausführungen mehrmals an 
Hand von Beispielen trefflich hingewiesen hat. 
Ein herzlicher Glückwunsch den Organisatoren des Hauptverbandes 
für den zehnjährigen Bestand dieser T agungsreihe, die aus der Palette 
erfolgreicher Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken ist. 

Dr. Christoph Mayerhofer 
Generalanwalt im Bundesministerium für Justiz 

Seminar für Sachverständige 
(55. und 56. Wiederholung) 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensa~alyse - Sche­
mata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Ver­
halten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht- Beweissiche­
rung und anderes. 
Termine: Mittwoch, 18., und Donnerstag, 19. März 1987, bzw. 

Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. April1987. 
Seminarteiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien, sowie Dr. Ernst Schödl, Richter des LG Wien. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer im Berg­
hotel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei Wien, stattfindet, beträgt­
nun schon seit mehreren Jahren unverändert - 3120 Schilling, für 
Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling einschließlich 
zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 20prozentigen 
Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung (von zirka 9 bis 18 Uhr). 
Wir möchten besonders darauf hinweisen, daß für Ärzte nur der erste 
Tag des Seminars von Interesse ist und daher auch jeweils nur der 
halbe Preis in Rechnung gestellt wird. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 
Berghotel Tulbingerkogel, Tel. (0 22 73) 73 91, Verbindung aufzu­
nehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
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Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Landesverband IOr Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 
1 01 0 Wien, Doblhoffgasse 3/5 Tel. (02 22)42 45 46 

Brandschutz am Bau 
Tagungsort: Berghotel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei Wien. 
SeminarleH:er: Prof. Dr. Aichard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien. 
Vortragender: BA Dr. Wolfgang K. Weigert. 
Termin: Freitag, 3. April, und Samstag, 4. April1987. 
Ausgehend von quer durch die Vorschriften-(Gesetzes-)Landschaft 
führenden Fallstudien mit "stummen" Planskizzen werden die Teilneh­
mer in eigener Gruppenarbeit durch Problemstellen sowie Gefahren­
stellen und Fallen der brandschutztechnischen Planung geführt. 
Unterlagen werden zur Verfügung gestellt. Grundsätzliche Probleme 
der Brandentstehung, Thermik und Brandausbreitung werden disku­
tiert. 

Neuere Brandschutz-Baumaterialien werden ausgestellt. ln Filmen, 
Videos und Dias wird ihr Verhalten im Brandfall gezeigt. Begleitend 
werden die einschlägigen Normen und Richtlinien {Önormen, B. 
M ... , DIN, TRVB) erörtert. . 

Es wird auch Rücksicht auf die bautechnischen Probleme der Lüf­
tungsanlagen und notwendige, bzw. mögliche Formulierungen zur 

zeitgerechten IQformation für Professionisten (Konzessionäre) aus 
dem Elektro- und Gasfach genommen (Ausschreibung bzw. Einbezie­
hung im Projektstadium). 
Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 17 Uhr) beträgt inklusive 
Mittagessen, Skripten sowie der 20prozentigen Umsatzsteuer 3120 
Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling. 

Liegenschaftsschätzungsseminar 
(50. Wiederholung) 

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, nach 
der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie Festsetzung 
des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975). 
Tagungsort: Berghotel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei Wien. 
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien. 
Termin: Mittwoch, 8. April1987. 
Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 17 Uhr) beträgt inklusive 
Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Muster­
gutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der 20prozentigen 
Umsatzsteuer- nun schon seit mehreren Jahren unverändert -1920 
Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 1740 Schilling. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Verkehrsunfallseminar 
(2. Wiederholung) 

Tagungsort: Berghotel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei Wien. 
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien. 
Termin: Samstag, 25., und Sonntag, 26. April1987. 
Vortragende: Prof. Dr. Richard Jäger, Prof. Mag. Johann Sambs, Fritz 

Sacher. 
Thema: Das Gutachten zur Schadenshöhe, Reparaturkosten, Repa­
raturdauer, Mietwagen, Eigenersparnis, Fahrzeugschätzung und 
Wertermittlung, Wertminderung und werterhöhende Instandsetzung. 
Verhalten und psychophysische Grenzen des Menschen, Auffällig­
keitswert und Reaktion, Sehen, Wahrnehmen, Erkennen. 
Auffassungs- und Gedächtnisfähigkeit. 

Theoretische, mathematisch-technische und physikalische Fragen. 
Die Tätigkeit des Sachverständigen zur Beweissicherung und Unfall­
rekonstruktion direkt an der Unfallstelle (Lichtbildervortrag). 
Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 18 Uhr) beträgt inklusive 
Mittagessen sowie der 20prozentigen Umsatzsteuer 3120 Schilling, 
für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling-für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Zeitgebührenverordnung für Ziviltechniker 
ln der 76. Verordnung der Bundes-Ingenieurkammer werden 
die Mindestgebühren, die zu Jahresbeginn 1987 in Kraft getre­
ten sind, festgelegt. 
Auf Grund des § 31 Abs. 2 des lngenieurkammergesetzes, 
BGBI. Nr. 71/1969, wird von der Bundes-Ingenieurkammer 
verordnet: 
1. Die in§ 11 desAllgemeinen Teiles der Gebührenordnungen 
enthaltene Zeitgrundgebühr wird wie folgt festgesetzt: 
Je Stunde (und mindestens) 534 Schilling Vz. ("Vz" ist derValo­
risierungsfaktor entsprechend § 23.) 
2. Dieser neu festgesetzte Zeitgrundgebührensatz wird nach 
gesetzmäßiger Abwicklung des Verfahrens gemäß§ 31 Abs. 2 
des Ingenieurkammergesetzes hiemit als Mindestgebühr für 
verbindlich erklärt. Ihre Unterschreitung (u. a. auch im Zusam­
menhang mit§ 17 des Allgemeinen Teiles der Gebührenord­
nungen) ist unzulässig und unterliegt der disziplinären Veriol­

gung. 

Auszeichnung für Smola 
Baurat h. c. Dipl.-lng. Friedrich Smola erhielt das Große Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich. Die hohe Auszeichnung 
wurde Smola für seine langjährige Tätigkeit als Generalsekretär des 
Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik zuteil. 

~ österreichischer 
~ Wirtschaftsvertag 

········.·.·.·.·.·.·.-.-.-.-................. . 
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Buchhandlung 
1 01 0 Wien, Stubenring 14 

Telefon 52 58 53 

"""" .... DAS STEUERZAHLERHANDBUCH 
Ein Wegweiser durch das Finanzamt 
Absetzbeträge- Berufung - Betriebsausgaben- Betriebsprüfung - Sonder­
ausgaben- Zahlungserleichterungen-Zuständigkeiten usw. 184 Seiten 

5233, 

Bestellen Sie bitte schriftlich oder telefonisch! 
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Landesverband lür Tlrol und Vorarlberg 
6020 lnnsbruck, Purtsche!lerstraße6 Tel. (0 52 22)4 65 51 

Seminar über Gutachten in Haftpflichtversiche­
rungsfällen (AHVB, EHVB) 

Einladung 
zu der am Freitag, dem 15. Mai 1987, um 18.30 Uhr, stattfin­

denden Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 1986 
in FeldkirchNibg., Stadthalle Feldkirch, Konferenzraum 1. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit durch 
den Vorsitzenden des Landesverbandes Tirol und Vorarl­

berg. 
2. Wahl von zwei Rechnungsprüfern für das Geschäftsjahr 

1987. 
3. Neuwahl von Delegierten. 

4. Kassabericht durch den Kassaverwalter. 
5. Rechenschaftsbericht über das Geschäftsjahr 1986 durch 

den Vorsitzenden. 
6. Entlastung des Vorstandes und des Kassaverwalters für 

das Geschäftsjahr 1986. 

7. Neuwahl von Vorstandsmitgliedern. 

8. Kurzreferat der anwesenden Gäste. 
9. Festsetzung des Ortes der nächsten Generalversammlung 

(Tirol). 
10. Allfälliges. 

Im Anschluß an die Jahreshauptversammlung: Kaltes Buffet. 
Anträge und Änderungsvorschläge für die Neuwahlen müssen 
bis spätestens 30. April 1987 in der Geschäftsstelle des Lan­

desverbandes TiroiNorarlberg eingelangt sein. 

Eine Mitgliederliste und der Jahresabschluß 19861iegen in der 
Zeit vom 4. bis 8. Mai 1987, täglich von 9 bis 11 Uhr, im Büro 
des Landesverbandes Tirol und Vorarlberg in lnnsbruck, Purt­

schellerstraße 6, zur Einschau durch die Mitglieder auf. 

Zu Punkt3: 

Neuwahl von Delegierten: 
Durch Zeitablauf sind ausgeschieden und haben sich bereit 

erklärt, wieder zu kandidieren: 
OAR lng. Anten Broger, Hohenems 

lng. Anton Jähnl, lnnsbruck 
1 neuzuwählender Delegierter aus Vorarlberg 

Zu Punkt 7: 

Neuwahl von Vorstandsmitgliedern: 
Durch Zeitablauf sind ausgeschieden und haben sich bereit 

erklärt, wieder zu kandidieren: 

Dipl.-lng. Erwin Fritsche, St. Johann 

Dr. Gottfried Götsch, lnnsbruck 

Altred Konzett, lnnsbruck 
Waldhart Reininger, lnnsbruck 

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor, diese Ankündigung 

gilt als Einladung. 
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Thema: Umfang der Allgemeinen und Ergänzenden Allgemeinen 
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB 1986 und EHVB 
1986): sachliche (primäre und sekundäre Risikobegrenzung), zeitliche 

und örtliche Begrenzung. Besondere Bestimmungen über das Bauge­

werbe, Produktehaftpflichtrisiko und Gewässerschadenrisiko. 
Abgrenzung der AHVB 1986 zu den ABHB (Allgemeine Bedingungen 
für die Haftpflichtversicherung des Bauhaupt-, Bauneben-und Bau­
hilfsgewerbes). Bezughabende Tarifgrundsätze. 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Haftpflichtversicherung - darge­

stellt an praktischen Fällen. 
Das Versicherungsgutachten - Erwartungen des Versicherers (Fall­

beispiel). 
Unterschiede zu AHVB 1978. 
Termin: Donnerstag, 7 ., und Freitag, 8. Mai 1987 
Ort: Hotel-Restaurant Villa Blanka, 6020 lnnsbruck, Weiherburg­

gasse 8 
Seminarleiter: Professor Dr, Richard Jäger, Senatspräsident des 

OLG Wien 
Arch. Dipl.-lng. Ernst lrsigler 
Werner Achatz, Prokurist der Zürich-Kosmos Vers. 

Der Preis für dieses zweitägige Seminar beträgt 3120 Schilling, für 

Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling, einschließlich 

zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten und der 20prozentigen 
Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung Qeweils von 9 bis zirka 18 

Uhr). 
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das Sekreta­

riat des Landesverbandes Tirol und Vorarlberg zu richten. 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, mit den entspre­
chenden Hotels Verbindung aufzunehmen (z. B. Hotel Villa Blanka, 

Telefon 0 52 22/3 77 71, oder Pension Paula, Weiherburggasse 15, 

Telefon 0 52 22/3 77 95). 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 

Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 

falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 

Seminar teilnE!hmen sollte. 
Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sach­

verständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese Tätigkeit 

interessieren. 

Der Sachverständige und das Gericht 
Termin: 20. März 1987, 9 Uhr, ganztägig 

Ort: WIFI lnnsbruck 
Leitung: Senatsrat Dr. Gernot Dornaus, Richter am OLG lnnsbruck, 
und Techn. Rat lng. Wolfgang Czerweny 

Kostenbeltrag: 1000 Schilling inkl. Unterlagen 
Programm: Gerichtsorganisation, Verhalten bei der Verhandlung, 

Erstellen von Gutachten, Sachverständigenbestellungsgesetz 

Der Sachverständige und die Kostennote 
Termin: 24. April1987, 14.30 Uhr, halbtägig 
Ort: WIFIInnsbruck 

·Leitung: Techn. Rat lng. Wolfgang Czerweny, Baumeister 

Kostenbeitrag: 400 Schilling inkl. Unterlagen 

Programm: Hier werden alle Fragen im Zusammenhang mit der 
Erstellung der Kostennote mit ausführlichen Beispielen behandelt. 

Anmeldungen für beide Seminare sind zu richten an das WIFI der 
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Tiroler Handelskammer, 6020 lnnsbruck, Egger-lienz-Straße 116, 
Tel. (0 52 22) 3 37 11-0. 
Da maximal nur 40 Teilnehmer pro Seminar Platz finden, ist rasche 
Anmeldung von Vorteil. 

Seminar für Sachverständige 
(10. Wiederholung) 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse - Sche­
mata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Ver­
halten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht- Beweissiche­
rung und andere. 
Termin: Dienstag, 5., und Mittwoch, 6. Mai 1987. 
Semlnarlelter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar beträgt 3120 Schilling, für 
Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling einschließlich 
zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 20prozentigen 
Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung (jeweils von 9 bis zirka 18 
Uhr). 
Ort: Hotel-Restaurant Villa Blanka, 6020 lnnsbruck, Weiherburg­
gasse 8. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, mit den entspre­
chenden Hotels Verbindung aufzunehmen (zum Beispiel Hotel Villa 
Blanka, Tel. 0 52 22/3 77 71, oder Pension Paula, Weihburggasse 15, 
Tel. 0 52 22/3 77 95). 

Landesverband IOr Steiermark und Kärnten 
8020 Graz, Hanuschgasse 6 

A. Grundseminar für Sachverständige 
Thema: Gutachtenerstellung 
Beweissicherung 
Verhalten vor Gericht 
Schiedswesen 
Schadenersatzrecht 
Tagungsort: Schloß Seggau/Leibnitz, Stmk. 
Semlnarleiter: SR Dr. Jürgen Schiller 

Tei.(0316)9110 18 

Termin: Samstag und Sonntag, den 21. und 22. März 1987 
Seminarkosten: Mitglieder des LV 2600 Schilling, Nichtmitglieder 
3200 Schilling. 

B. Liegenschaftsschätzungsseminar 
Thema: Liegenschaftsschätzungen 
Nutzwertfestsetzung nach dem WEG 1975 
Schätzungen nach der Realschätzordnung 
Tagungsorte: Schloß Seggau/Leibnitz, Stmk., am 4. April1987 
Pension Liebminger, Unterpremstätten, Hauptstraße 151, am 5. April 
1987 
Seminarleiter: SR Dr. Jürgen Schiller 
Termine: Theoretischer Teil, Samstag, den 4. April 1987 
Praktischer Teil, Sonntag, den 5. April1987 
Semlnarkosten: 4. April 1987, für Mitglieder LV 1700 Schilling, für 
Nichtmitglieder 2040 Schilling 
5. April1987 für Mitglieder LV 900 Schilling, für Nichtmitglieder 1080 
Schilling 
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C. Kfz-Fachseminar 
Thema: Druckluftbremsanlage von Lastkraftwagen, Sattelzügen, 
Lastzügen und Sonderfahrzeugen, konstruktiver Aufbau und Funktion 
dieser Anlagen, Fehlersuche und Ermittlung der Auswirkung dieser 
Fehler. 
Im Rahmen dieses Seminars wird an Hand einer aufgebauten Druck­
luftbremsanlage die Funktion des Bremssystems eingehend behan­
delt und die Fehlererkennung an Hand von Fallbeispielen gezeigt. 
Semlnarle~er: Prof. Dipl.-lng. Peter Hall, Tel. (0316) 3811 33 
Vortragender: lng. Josef Geist 
Tagungsort: Therme Loipersdorf, 8282 Loipersdorf, Tel. (0 33 82) 
82 04/21 
Termin: Das Seminar beginnt am Samstag, den 4. April1987, um 13 
Uhr und endet am Sonntag, den 5. April1987, um zirka 16 Uhr 
Semlnarkosten: Für diese zweitägige Veranstaltung, welche im 
Mehrzwecksaal der Therme Laipersdorf stattfindet, 2640 Schilling, für 
Mitglieder jedoch nur 2160 Schilling einschließlich der 20 Prozent 
Mehrwertsteuer und umfangreicher Skripten. 
Die Anmeldung für dieses Seminar ist telefonisch oder schriftlich an 
das Büro des Landesverbandes Steiermark und Kärnten zu richten, 
Tei.(0316)911018. 
Bezüglich der Zimmerbestellungen wird gebeten, sich direkt an die 
Therme Laipersdorf zu wenden- 8282 Laipersdorf 152, Tel. (0 33 82) 
82 04/21. 

Dieses Weiterbildungsseminar ist nicht nur für allgemein beeidete 
gerichtliche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für 
diese Tätigkeit interessieren. 

D. Kfz-Fachseminar 
Thema: Befundaufnahme und Gutachtenerstellung mit einigen prakti­
schen Beispielen, Wertminderung von Zubehör, Sonderausstattung, 
Anhänger, Radio und Kassettenrekorder (Praxisbeispiele), - Prüfge­
räte (Endoskop, Schichtdickenmesser u. a.) und deren praktische 
Anwendung,- Garantie- und Gewährleistungsansprüche aus techni­
scher Sicht. 
Seminarleiter: Prof. Dipl.-lng. Peter Hall, Tel. (03 16) 38 11 33 
Vortragender: Gerhard Lippitsch 
Tagungsort: Therme Loipersdorf, 8282 Loipersdorf, Tel. (0 33 82) 
82 04/21 
Termin: Das Seminar beginnt am Samstag, den 25. April1987, um 14 
Uhr und endet am Sonntag, den 26. April1987, um zirka 17 Uhr 
Seminarkosten: Für diese zweitägige Veranstaltung, welche im 
Mehrzwecksaal der Therme Laipersdorf stattfindet, 2640 Schilling, für 
Mitglieder der Landesverbände jedoch nur 2160 Schilling einschließ­
lich der 20 Prozent Mehrwertsteuer und umfangreicher Skripten. 
Bezüglich der Zimmerbestellungen wird gebeten, sich direkt an die 
Therme Laipersdorf zu wenden- 8282 Laipersdorf 152, Tel. (0 33 82) 
82 04/21. 
Dieses Weiterbildungsseminar ist nicht nur für allgemein beeidete 
gerichtliche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für 
diese Tätigkeit interessieren. 

E. Kfz-Fachseminar 
Thema: Vertiefungsseminar über den exzentrischen Stoß mit einer 
Anzahl von Falldarstellungen,- Auslaufanalysen, Antriebsbalancedia­
gramm,- Kontrollrechnung mit Drallsatz und Energieringverfahren,­
Aufprall auf Hindernisse 
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Seminarleiter: Prof. Dipl.-lng. Peter Hall, Tel. (0316) 3811 33 
Vortragender: Dipl.-tng. Josef Plank 
Tagungsort: Therme Loipersdorf, 8282 Loipersdori, Tel. (0 33 82) 
82 04/21 
Termin: Das Seminar beginnt am SamStag, den 2. Mai 1987, um 14 
Uhr und endet am Sonntag, den 3. Mai 1987, um zirka 17 Uhr 
Seminarkosten: Für diese zweitägige Veranstaltung, welche im 
Mehrzwecksaal der Therme Laipersdorf stattfindet, 2640 Schilling, für 
Mitglieder der Landesverbände jedoch nur 2160 Schilling, einschließ­
lich der 20 Prozent Mehrwertsteuer und umfangreicher Skripten. 
Bezüglich der Zimmerbestellungen wird gebeten, sich direkt an die 
Therme Laipersdorf zu wenden- 8282 Laipersdorf 152, Tel. (0 33 82) 

82 04/21. 
Dieses Weiterbildungsseminar ist nicht nur für allgemein beeidete 
gerichtliche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für 

, diese Tätigkeit interessieren. 

Sonstige Veranstaltungen 

Seminar für Fischereisachverständige 
Bei der "Alpen-Fisch 87" 2. Internationale Fachausstellung und 
Tagung für Fischereiwesen in der Alpenregion, die vom 15. bis 18. 
Oktober 1987 im Kongreßhaus lnnsbruck stattfindet, wird der Öster­
reichische Fischereiverband bei entsprechendem Interesse ein Semi­
nar für Fischereisachverständige am 17. Oktober 1987 abhalten. 
Geplant sind zwei juristische und vier Bewertungsthemen. Mindest­
teilnehmerzahl 20. Seminargebühr 1500 Schilling. 
ln der Seminargebühr sind enthalten: 
Seminarunterlagen 
Teilnahmemöglichkeit an den Fachvorträgen am 15. und 16. Oktober. 
Generalthema: "Artenschutz ein aktuelles Problem", wissenschaftli­
che Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. Jungwirth, Wien 

Offizieller Empfang am Abend des 15. Oktober um 19 Uhr 
Besuch der Ausstellung 
Falls Sie Interesse an dem Seminar haben, bitten wir Sie, dies bis Ende 
März dem Hauptverband der Sachverständigen oder dem Öster­
reichischen Fischereiverband bekanntzugeben. 

Literatur 
Manfred Becke/Uwe Golder: "Vermeidbarkeltsbetrachtungen im 
Weg-Zeit-Diagramm" mit einem Beltrag von Senatspräsident 
a. D. Christoph Brors 
Dieses 1985 erschienene Fachbuch ist- nach der Einbandgestaltung 
zu schließen - das erste einer Schriftenreihe und befaßt sich insbe­
sondere mit der Unfallrekonstruktion. 
Im Untertitel wird darauf hingewiesen, daß das Werk dem Ingenieur­
büro Schimmelpfennig und Becke, Münster, entstammt und eine Ein­
führung für Juristen, Versicherungssachbearbeiter und Techniker dar­

stellt. 
Bereits der Titel ist verwirrend, weil in Österreich stets davon ausge-

dann vor, wenn die Frage zu klären ist, ob der Fahrzeuglenker ab dem 
gleichen Gefahrenerkennungspunkt bei prompter Reaktion und Ein­
halten der gesetzlich zugelassenen Höchstgeschwindigkeit die Kolli­
sion bei sonst gleichartigen Prämissen hätte vermeiden können. Alle 
anderen Vermeidbarkeltsbetrachtungen würden einem Fahrzeuglen­
ker bloß Anleitungen geben, wie ersieh im Fall einer identischen Situa­
tion verhalten solle, um einen Unfall zu vermeiden. 
Auf den ersten Seiten, also noch vor der Einleitung, erkennt man eine 
sehr oberflächliche bzw. sorglose Abfassung des Buches. So wird 
z. 8. für die Verzögerung das mathematische Symbol a und für die 
Beschleunigung das Symbol b genannt. Dies ist einerseits verwirrend, 
da in sämtlichen einschlägigen Formeln kein Unterschied zwischen 
Beschleunigung und Verzögerung gemacht werden kann (alle For­
meln sind ja sowohl fürden Beschleunigungs- als auch Verzögerungs­
fall verwendbar), anderseits wird das Symbol b nach internationaler 
Norm dem Drehimpuls(= Drall) zugeordnet. 

Einem "Weg" wird dasSymbolsund einer "Strecke" das SymbolS 
zugeordnet. Nach Önorm V 5050 stellt "Weg" eine Fehlbezeichnung 
dar und ist durch das Wort "Strecke" zu ersetzen, da man z. 8. auf 
einem Weitwanderweg eine kurze oder auch längere Strecke zurück­
legen kann. Die Fehlbezeichnung und die richtige Bezeichnungjedoch 
nebeneinander zu bringen und mit verschiedenen Symbolen zu verse­
hen, vermag sogar Leser mit einer gewissen Vorbildung zu verwirren. 
V wird als Symbol der Geschwindigkeit vorgestellt, im nachfolgenden 
Buch jedoch stets der Kleinbuchstabe v verwendet (was auch richtig 
ist. weil V das Symbol für das Volumen darstellt). 

Unexakte und daher verwirrende Ausdrucksweisen ziehen sich wie ein 
roter Faden durch das ganze Buch. So heißt es z. B. "in der 7. Sekunde 
steht das Auto" und der Leserfragt sich unwillkürlich: Am Anfang oder 
am Ende der?. Sekunde oder irgendwann innerhalb der 7. Sekunde? 
Es wird von "anfahren" gesprochen und der Leser weiß erst einige 
Zeilen weiter, der Autor hat damit nicht gemeint, daß das Fahrzeug an 
etwas angefahren sei, sondern "losgefahren" ist, sich also bloß in 
Bewegung gesetzt hat (Önorm V 5050). 

Obwohl in allen ernstzunehmenden Fachbüchern die Reaktionszeit 
(präzise Gefahrenerkennungszeit) genau definiert ist, bezeichnet der 
Autor die Vorbremszeit als Reaktionszeit und stiftet dadurch heillose 
Verwirrung bei einem Leser, der auf diesem Gebiet noch nicht sattel­
fest ist- aber gerade für den wäre das Buch gedacht. 

ln einem anderen Abschnitt werden verschiedene sahtechnische Vor­
gänge, wie z. B. die Blickzuwendungsdauer, welche noch vor der 
"Reaktionszeit" ablaufen, beschrieben. Das wichtigste Faktum, näm­
lich die Zeitspanne, die zum Erreichen des optischen Auffälligkeits­
wertes eriorderlich ist, bleibt unerwähnt. 
Auf den letzten neun Seiten befinden sich in der Broschüre "Vermeid­
barkeitsbetrachtungen" von Christoph Brors. Dieser letzte Abschnitt 
stellt eine wirkliche Bereicherung des Wissens eines jeden Nicht-Juri­
sten dar, ist aber trotzdem nicht uneingeschränkt verwertbar, da sich 
die Paragraphen auf das deutsche Recht beziehen und die oberstge­
richtlichen Entscheidungen der BAD zitiert sind. 
Abschließend und zusammengefaßt kann gesagt werden, daß die 
Broschüre aus Gründen, die ich bereits darlegte, ungeeignet 
erscheint. Die Idee an und für sich, eine Broschüre mit dem vorliegen­
den Inhalt- der sich entgegen dem Titel gar nicht so viel mit Vermeid­
barkeitsbetrachtungen befaßt - herauszugeben, wäre sicherlich zu 
begrüßen. Da jedoch gerade bei der klaren, eindeutigen Diktion und 
der korrekten Symbolgebung eine Konzeptlosigkeit des Autors nicht 
zu übersehen ist, kann von der Anschaffung des Buches nur abgera-

gangen wird, daß ein bereits stattgefundener Unfall aufzuklären ist. ten werden. 
Die einzige in Österreich sinnvolle Vermeidbarkeltsbetrachtung liegt Prof. Sambs 
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